
 

Quelle: www.wpk.de 

Beispiel zur Durchführung und Dokumentation einer 
Qualitätskontrolle 
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Gegenüberstellung IDW PS 140 (Stand 09.06.2017) und 
IDW EPS 140 n.F. (10.2024) zur Durchführung von 
Qualitätskontrollen (bisher vs. Entwurfsfassung)
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5

IDW PS 140 (Stand: 09.06.2017) IDW EPS 140 n.F. (10.2024)

1. Vorbemerkungen 1. Vorbemerkungen

2. Pflicht zur Durchführung der Qualitätskontrolle 2. Pflicht zur Durchführung der Qualitätskontrolle

3. Begriff, Zielsetzung und Prüfungsgegenstand 
der Qualitätskontrolle

3. Prüfungsgegenstand und Zielsetzung der Quali-
tätskontrolle

4. Qualitätssicherung bei der Durchführung von 
Qualitätskontrollen

4. Definitionen

5. Anforderungen und Anwendungshinweise

5.1 Verhältnismäßigkeit der Qualitätskontrolle

5.2 Berufspflichten

5. Auftragsannahme 5.3 Auftragsannahme und vorzeitige Beendi-
gung aus wichtigem Grund

5.1 Voraussetzungen für die Auftragsan-
nahme

5.2 Kündigung des Auftrags aus wichtigem 
Grund

6. Risikoorientiertes Vorgehen bei der Qualitäts-
kontrolle

5.4 Planung der Qualitätskontrolle

6.1 Allgemeine Grundsätze

6.2 Wesentlichkeit

6.3 Prüfungshandlungen zur Feststellung und 
Beurteilung der Qualitätsrisiken der Wirt-
schaftsprüferpraxis

5.5 Prüfungshandlungen zur Feststellung und 
Beurteilung der Qualitätsrisiken

6.4 Prüfung der Angemessenheit und Wirk-
samkeit des Qualitätssicherungssystems

5.6 Durchführung von Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf die beurteilten Qualitätsrisiken

6.5 Schlussbesprechung und abschließende 
Prüfungshandlungen

5.7 Schlussbesprechung und abschließende 
Prüfungshandlungen

7. Dokumentation 5.8 Dokumentation

8. Qualitätskontrollbericht 5.9 Qualitätskontrollbericht

8.1 Aufgaben des Qualitätskontrollberichts

8.2 Inhalt des Qualitätskontrollberichts

9. Besonderheiten der Qualitätskontrolle bei ge-
mischten Praxen

5.10 Besonderheiten der Qualitätskontrolle bei 
Praxen, die auch Unternehmen von öffentli-
chem Interesse prüfen (gemischte Praxen)

10. Stellungnahme der Wirtschaftsprüferpraxis bei 
eingeschränktem oder versagtem Prüfungsur-
teil und Umsetzung von Auflagen der Kommis-
sion für Qualitätskontrolle
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IDW EPS 140 n.F. (10.2024): Begriffsdefinitionen 
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 Qualitätsmanagement (WP-Praxis)  Qualitätskontrolle (PfQK) 
     

 Qualitätsgefährdendes Risiko QMS-Mangel  Qualitätsrisiko Mangel Qualitätssicherungssystem 
       

 IDW EPS 140 Tz A15.2 IDW EPS 140 Tz. A15.1  IDW EPS 140 Tz. 15b. IDW EPS 140 Tz. 15a. 

De
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on

 

Ein (einzelnes) Risiko,  
- für das eine realistische Möglichkeit besteht 

einzutreten und  
- für das – im Falle des Eintritts – eine realistische 

Möglichkeit besteht,  
- dass es einzeln oder im Zusammenwirken mit 

dem Eintritt anderer Risiken  
- dem Erreichen eines oder mehrerer Qualitäts-

ziele entgegensteht (z. B. Gefahr der Erteilung 
von fehlerhaften Testaten). 
(IDW QMS 1 Tz. 8r). 

Ein Mangel im QMS der WP-Praxis liegt vor, wenn 
- ein erforderliches Qualitätsziel nicht festgelegt 

ist;  
- ein qualitätsgefährdendes Risiko nicht identifi-

ziert oder nicht sachgerecht beurteilt ist, 
- eine Reaktion auf beurteilte qualitätsgefähr-

dende Risiken nicht ausreichend ist, um das Ri-
siko auf ein vertretbar niedriges Niveau zu re-
duzieren 

ein anderer Aspekt des QMS fehlt oder nicht ange-
messen ausgestaltet, eingerichtet oder nicht wirk-
sam ist (IDW QMS 1 Tz. Tz. 8q). 

 Risiko, dass das QSS der WP-Praxis 
- nicht im Einklang 
- mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen An-

forderungen steht und  
- nicht mit hinreichender Sicherheit  
- eine ordnungsgemäße Abwicklung von gesetz-

lich vorgeschriebenen  
* Abschlussprüfungen  
* Nachhaltigkeitsprüfungen 
* betriebswirtschaftliche Prüfungen (BaFin) 

gewährleistet. 

Beanstandung des QSS im Hinblick auf dessen  
- Angemessenheit oder  
- Wirksamkeit, 
die möglicherweise. dazu führt, dass  
- berufliche Leistungen  
- nicht mit den gesetzlichen  
- oder satzungsmäßigen Anforderungen  
erbracht werden. 

Ke
rn

 

Einzelne Bausteine für das übergeordnete Quali-
tätsrisiko; 
 
d. h. spezifische Einzelfaktoren, die das Erreichen 
der Qualitätsziele gefährden können. 

Defizite  
- im Aufbau,  
- in der Durchführung oder  
- in der Wirksamkeit 
des QMS selbst 

 Übergeordnete Risikobetrachtung auf System-
ebene,  
die die (aggregierte) Gefahr beschreibt, dass das 
Gesamtsystem nicht ausreichend zur Einhaltung 
von Berufspflichten funktioniert. 

Konkrete, relevante Schwäche im System,  
die im Rahmen der externen Qualitätskontrolle 
festgestellt wird und  
die Einhaltung der Berufspflichten gefährden kann. 

Hi
nw
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Identifizierung und Beurteilung durch WP-Praxis 
selbst; z. B. jährliche Feststellung qualitätsgefähr-
dender Risiken. 

Grundlage für die Ausgestaltung adäquater Reak-
tionen im Rahmen des risikobasierten Qualitätsma-
nagementprozesses. 
 

WP-Praxis erkennt  
im Rahmen des Nachschau- und Verbesserungs-
prozesses  
Schwachstellen im System und erkennt deren Ur-
sachen frühzeitig und stellt diese ab,  
auch für den Fall, dass diese ggf. noch keine kon-
krete Gefahr für die berufliche Leistung der WP-
Praxis darstellen 
„Selbstheilungskräfte des QMS“ 

 Grundlage für Planung und Durchführung der exter-
nen Qualitätskontrolle und  
basiert  
- auf dem erlangten Verständnis von der WP-Pra-

xis und von dem zu prüfenden QSS und 
- berücksichtigt nicht nur die qualitätsgefährden-

den Risiken,  
sondern bezieht auch die zu deren Bewältigung 
eingeführten Regelungen und Maßnahmen der WP-
Praxis mit ein. 

Knüpft an konkrete Gefahr der Beeinträchtigung 
für die berufliche Leistung an und  
kann zu einer Modifizierung des Prüfungsurteils des 
Prüfers für Qualitätskontrolle führen (§ 57a Abs. 5 
Satz 5 WPO) 
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1. Die operative Verantwortung für das QMS wird 
nicht eindeutig einer fachlich kompetenten 
Person zugeordnet  

2. Fachpersonal wird nicht angemessen über die 
einschlägigen berufsethischen Regelungen 
der WPO, der BS WP/vBP und des HGB infor-
miert 

3. Fachkräftemangel, d. h. es fehlt an Mitarbei-
tern, um die angenommenen Aufträge dem 
Qualitätsanspruch der WP-Praxis und den Be-
rufspflichten genügend durchzuführen 

4. Verwendete IT ist veraltet oder ungeeignet, um 
die Auftragsabwicklung oder das QMS ange-
messen zu unterstützen.**) 

1. Ein wesentliches Qualitätsziel (z. B. Einhaltung 
der Unabhängigkeit) ist im QMS nicht definiert 

2. Ein identifiziertes qualitätsgefährdendes Risiko 
(z. B. hohe Fluktuation) wird nicht angemessen 
beurteilt oder mit Maßnahmen adressiert 

3. Der Nachschau- und Verbesserungsprozess 
der WP-Praxis ist nicht so gestaltet,  
dass relevante Informationen über die Ausge-
staltung und Einrichtung des QMS geliefert 
werden 

4. Ein Aspekt des QMS fehlt vollständig, etwa die 
regelmäßige (jährliche) Beurteilung des QMS 
(Wirksamkeit der Maßnahmen) oder das Hin-
weisgebersystem 

-  1. Die Praxis hat kein systematisches Verfahren zur 
Identifikation und Bewertung qualitätsgefähr-
dender Risiken etabliert. 

2. Es bestehen wiederholt Verstöße gegen zentrale 
Berufspflichten, etwa zur Unabhängigkeit oder 
Verschwiegenheit, ohne dass das QSS diese ver-
hindert. 

3. Die Überwachung der Wirksamkeit des QSS er-
folgt nicht regelmäßig, sodass Schwächen nicht 
erkannt werden. 

1. Es existiert keine wirksame Regelung zur Unab-
hängigkeit vor Mandatsannahme (Angemes-
senheit) 

2. Die interne Nachschau wurde über mehrere 
Jahre nicht durchgeführt (Wirksamkeit) 

3. Es fehlen verbindliche Vorgaben zur Dokumen-
tation der Prüfungsdurchführung 

4. Die Fortbildungspflicht der Mitarbeitenden wird 
nicht überwacht oder nachgewiesen. *) 

 Identifikation (Risiko) und Durchführung von Maßnahmen zur Risikobewältigung  
durch die WP-Praxis  Identifikation (Risiko) und Feststellung (Mangel) erfolgen  

durch den Prüfer für Qualitätskontrolle 
 
*) Vgl. WPK, Beispiele für Mängel des Qualitätssicherungssystems, 15.10.2020; https://www.wpk.de/fileadmin/documents/Beruf/Formulare_Merkblaetter/WPK_Hinweis_der_KfQK_Beispiele_Maengel_Qualitaetssicherungssystem.pdf (Abruf: 23.06.2025) 
**) Vgl. IDW Praxishinweis 3/2023: Umsetzung der Anforderungen des IDW QMS 1 (09.2022) an ein risikobasiertes Qualitätsmanagementsystem in kleineren, weniger komplexen WP-Praxen, Stand: 18.8.2023; Anlage „Risikomatrix zur Umsetzung des IDW QMS 1 
(09.2022). 
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Prüferische Vorgehensweise zur Feststellung und Beurteilung von Qualitätsrisiken nach IDW EPS 140 n.F (10.2024)
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Verständnisgewinnung WP-Praxis und ihrem Auftragsportfolio Verständnisgewinnung des zu prüfenden Qualitätssicherungssystems

• Komplexität, Mitarbeiterzahl, Organisationsform
• Geschäftsmodell und Geschäftsprozesse; Kooperationen, 

Netzwerk
• Eigenschaften und Führungsstil der Praxisleitung
• Ressourcen der WP-Praxis, inkl. Ressourcen von Dienstleistern
• Umfeld der WP-Praxis (Konkurrenz, Branche, Gesetze)
• Mandantenstruktur
• Auftragsarten (Tätigkeitsschwerpunkte, Form der 

Berichterstattung)

Praxisführung und – steuerung, Qualitätskultur

Ri
sik
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Festlegung von Qualitätszielen

Identifizierung und Beurteilung der 
qualitätsgefährdenden Risiken
Ausgestaltung und Einrichtung von Regelungen oder 
Maßnahmen (Reaktionen auf qualitätsgefährdende 
Risiken)

Information und Kommunikation

Überwachung (Nachschau- und Verbesserungsprozess)

Bestandteile des Qualitätssicherungssystems

1. Auftragsabwicklung

2. Ressourcen (personelle, 
technologische, fachliche)

3. Annahme, Fortführung und vorzeitige 
Beendigung von 
Mandantenbeziehungen und 
Aufträgen

4. Umgang mit Beschwerden und 
Vorwürfen

5. Beachtung der relevanten 
beruflichen Verhaltensanforderungen

Regelungsbereiche
des Qualitätssicherungssystems
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Ergebnis: Ausreichendes Verständnis für die vorläufige Einschätzung risikobehafteter Bereiche als Grundlage für die Identifizierung und Beurteilung der Qualitätsrisiken

Von der WP-Praxis identifizierte und beurteilte qualitätsgefährdende Risiken („Bruttorisiken“) Von der WP-Praxis nicht identifizierte 
qualitätsgefährdende Risiken

Mögliche Mängel außerhalb des 
Risikobeurteilungsprozesses

Berücksichtigung der zur Bewältigung der 
qualitätsgefährdenden Risiken eingeführten Regelungen und 
Maßnahmen der WP-Praxis

Regelungen und Maßnahmen unangemessen oder 
unwirksam?

Zu vernachlässigendes bzw. 
kein Qualitätsrisiko

Beurteilung der Risiken aus Sicht des PfQK nachvollziehbar?

ja nein

nein ja

Risiko eines Mangels des Qualitätssicherungssystems

Wesentlichkeitsüberlegungen

Durch den PfQK identifizierte Qualitätsrisiken

„Nettobetrachtung“

Be
ur

te
ilu

ng Qualitative Beurteilung der 
- in den einzelnen Bestandteilen und 
- in den einzelnen Regelungsbereichen 
des Qualitätssicherungssystems identifizierten 
Qualitätsrisiken

Prüfung, inwieweit die Qualitätsrisiken 
z.B. im Hinblick auf 
- den Ausbildungs- und Fortbildungsstand der Mitarbeiter
- im Rahmen der Auftragsabwicklung durch die WP-Praxis
zu einer konkreten Gefahr führen, 
dass die beruflichen Leistungen, die Gegenstand der Qualitätskontrolle sind, 
nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Anforderungen 
erbracht werden.

Falls im Prüfungsablauf neue 
Erkenntnisse auftreten:
ggf. Anpassung Risikobeurteilung 
und Modifizierung geplanter 
Prüfungshandlungen

Iterativer 
Prozess

Ergebnis: Prüfprogramm für Beurteilung der Angemessenheit des QSS
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Beurteilung der Angemessenheit des QSS Beurteilung der Wirksamkeit des QSS

Ergebnis: Feststellungen zur Beurteilung der 
Angemessenheit des QSS als 

Grundlage für das Prüfungsprogramm zur Beurteilung der Wirksamkeit des QSS

Ergebnis: Feststellungen zur Beurteilung der Wirksamkeit des QSS
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Auswertung der Prüfungsergebnisse und Beurteilung der Wesentlichkeit von festgestellten 
Mängeln im QSS

Ergebnis: Beurteilung, ob wesentliche Mängel im 
QSS vorliegen und abschließendes Prüfungsurteil

Wirksamkeit des Nachschau- und 
Verbesserungsprozesses

Praxisführung und –steuerung
• Regelungen und Maßnahmen 

zur Schaffung Qualitätskultur
• Rollen-/Aufgabenverteilung

für QMS
• Steuerung vorhandener 

Ressourcen
• Prozess Gesamtbeurteilung des 

QSS 

Regelungen und Maßnahmen
• Information über 

Prüfungsansatz der WP-Praxis 
zur Durchführung von 
Abschlussprüfungen und 
Nachhaltigkeitsprüfungen 
einholen und deren 
Angemessenheit beurteilen.

• Eingesetzte technologische 
und fachliche Ressourcen für 
Prüfungsdurchführung 
(Softwarebescheinigungen
zulässig)

Information und Kommunikation
• Prozesse zur Erfassung und 

Verarbeitung QMS-relevanter 
Informationen (z.B. 
systematische Erfassung von 
Infos für Unabhängigkeit)

• Kommunikation innerhalb 
WP-Praxis zur Unterstützung 
QMS (Fachpersonal – QMS-
Verantwortliche) 

• Kommunikation mit Dritten 
über QMS (z.B. Dienstleister, 
Aufsichtsorgane von 
Mandanten)

Nachschau- und Verbesserungsprozess
• Nachschaubeauftragter: notwendige Fähigkeit und Durchsetzungskraft und Objektivität vorhanden?
• Zur Nachschau eingesetzte Mitarbeiter: fachlich und persönlich geeignet?
• Verfahren der Nachschau (inkl. Turnus, Umfang, kritische Grundhaltung etc.) angemessen?
• Ergebnisse der Nachschau: wurden Ursachen von QMS-Mängeln analysiert und Maßnahmen zu 

deren Behebung (Verbesserungsprozess) ergriffen?

Wird eine wirksame Überwachung der 
Einhaltung des QSS ermöglicht?
• Werden angemessene Regelungen

tatsächlich eingehalten und 
• sind die Nachschauergebnisse 

vertretbar?

• Werden Kriterien für Auswahl der 
Aufträge für Nachschau 
eingehalten?

• Wurde bei Selbstvergewisserung 
angemessener zeitlicher Abstand 
eingehalten?

• Wurden Feststellungen der 
Nachschau darauf hin beurteilt, ob 
ein QMS-Mangel vorliegt?

• Wurde bei identifizierten QMS-
Mängeln Ursachenanalyse
durchgeführt?

• Wurde auf Feststellungen 
angemessen reagiert?
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Wirksamkeit der weiteren Bestandteile des 
risikobasierten QSS

Prüfungshandlungen zur Beurteilung der 
Wirksamkeit der
• Praxisführung und –steuerung
• Risikobeurteilungsprozess
• Information und Kommunikation

Prüfungshandlungen zur Beurteilung der 
Wirksamkeit der Auftragsdurchführung: 
PfQK muss Auftragsprüfungen 
durchführen:

• Berichterstattung über 
Auftragsabwicklung

• zugehörige Arbeitspapiere

Beachte: „keine erneute 
Abschlussprüfung“
Keine erneute Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts

Zeitnahe Erörterung von Feststellungen 
mit WP

Schlussbesprechung

• Prüfungsergebnisse sind mit 
der Leitung der WP-Praxis zu 
erörtern

• Ggf. Teilnahme eines 
Vertreters der Kommission für 
Qualitätskontrolle

Einholung 
Vollständigkeitserklärung

Bestätigung, dass 
• alle für die Beurteilung der 

Angemessenheit und 
Wirksamkeit des QSS

• relevanten Erklärungen und 
Nachweise

• zur Verfügung gestellt 
wurden.

Abschließende 
Prüfungshandlungen

Auswirkungen von Ereignissen, 
• die nach Ablauf des 

Beurteilungszeitraums 
eintreten

• bis zum Datum des 
Qualitätskontrollberichts
sind zu berücksichtigen. 

Dokumentation Qualitätskontrollbericht

• Auftragsannahme
• Risikobasierte Prüfungsplanung

Schriftlicher Bericht über die durchgeführte Qualitätskontrolle, der ein 
Prüfungsurteil zu enthalten hat.

• Prüfungsdurchführung
• Prüfungsergebnisse der 

Qualitätskontrolle
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Stand: 01.09.2025

#PH00081/4 �Prüferische Vorgehensweise zur Feststellung und Beurteilung von Qualitätsrisiken nach 
IDW EPS 140 n.F. (10.2024)



 

Auszug: Stellungnahme der WPK zum Entwurf der Neufassung 
des IDW Prüfungsstandards IDW EPS 140 n.F. (10.2024) 
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GwG-Tafel: Vorgaben und Pflichten in der WP-Praxis zur Geldwäscheprävention
Ri
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o-
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e

jä
hr

lic
h

Fo
rm

ul
ar • WP-Praxis

Risikoanalyse
(+Jahresupdate)

Fo
rm

ul
ar

• Erhebungsbogen
„natürliche Person“

• Erhebungsbogen
„juristische Person“

• sofern Änderungen: 
Auszug Transparenz-
register (jur. Pers.)

• Aufnahme und Dokumentation
➢ Analyse der Struktur und Geschäftstätigkeit der WP/vBP-Praxis

➢ Analyse des Geschäfts- und Mandantenrisikos

➢ Bewertung und Kategorisierung der identifizierten Risiken

➢ Einführung angemessener Präventionsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikoanalyse

➢ Ausnahme: Befreiung von der Dokumentationspflicht

• Abfrage und Feststellung
➢ Identifizierung des Mandanten, der für den Mandanten auftretenden Person, des wirtschaftlich Berechtigten

➢ Klären des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung

➢ Ist der Mandant oder der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person (PEP)?

➢ Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung

➢ Einholung Auszug aus Transparenzregister, sofern keine Vorlage durch Mandanten, Neue Angaben zu Geburtsort und Staatsangehörigkeit

➢ Wegfall der Mitteilungsfiktion – Transparenzregister wird zum Vollregister

➢ Registrierungspflicht ausländischer Gesellschaften bei Grundvermögen im Transparenzregister

➢ Registrierungspflicht von börsennotierten Gesellschaften im Transparenzregister
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• Erhebungsbogen
„Verstärkte Sorgfalts-
pflichten“
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• Elektronische
Meldeplattform
„goAML“

• Information Ver-/
Entpflichtung an WPK

•

• GRUNDSATZ: Meldepflicht „Verdachtsmeldung, wenn

➢ Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein Vggst. aus einer Vortat der Geldwäsche stammt (§ 261 Abs. 1 Satz StGB)

➢ Tatsachen vorliegen, die auf Terrorismusfinanzierung schließen lassen

➢ der Vertragspartner dem WP/vBP nicht offenlegt, ob er für einen wirtsch. Berechtigten handeln will (Pflicht des Vertragspartners).

➢ ein Sachverhalt nach § 43 Abs. 6 GwG in Verbindung mit der GwGMeldV-Immobilien vorliegt.

• AUSNAHME, d.h. keine Meldepflicht, bei Rechtsberatung und Prozessvertretung (Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung)

• RÜCKAUSNAHME, d.h. Meldepflicht, sofern der WP Kenntnis hat, dass die Rechtsberatung bzw. die Prozessvertretung für Zwecke der Geldwäsche erfolgt.

➢ Ausweitung der WP Meldepflicht für Verdachtsfälle (Wegfall/Einschränkungen des Vortatenkatalogs) – § 261 StGB, „All-Crime-Approach“

• Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
• Maßnahmen zur Verhinderung
• Überprüfung der Mitarbeiter
• Unterrichtung der Mitarbeiter

DOKUMENTATIONSMEDIUM BESCHREIBUNG PFLICHTENLAGE
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Auskunftsanfrage FIU / Behörde zur internen Zuständigkeit

B

Inhaltliche Abfragen Normen, regulatorische VorgabenBesondere Bedeutung, Neu 2023

NORMEN
ERLÄUTERUNGEN

• Meldepflichten im Zusammenhang mit Besonderheiten bei Immobiliengeschäften (vgl. Begründung zu GwGMeldV-Immobilien)
• Konkretisierung von „Lebenssachverhalten“, die typisch für Geldwäsche sind und den Beratern bekannt werden können (vgl, Typologiepapier)
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• Feststellung von erhöhten Risiken
➢ Schriftliche Zustimmung eines Mitglieds der Führungsebene zur Geschäftsbeziehung einholen

➢ Ermittlung der Herkunft der Vermögenswerte

➢ Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung

➢ Bei Drittstaat mit hohem Risiko: Einholung zusätzlicher Informationen nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG

• Feststellung komplexer, ungewöhnlicher Transaktionen
➢ Untersuchen der Transaktion auf Geldwäscherisiko oder Möglichkeit der Terrorismusfinanzierung

➢ Verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung
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Gliederung der Dokumentationshilfen zum GwG für eine KMP  

 
TEIL I: Allgemeine Dokumentation zu GwG-Pflichten  

A. Risikoanalyse (Aufträge / Mandate pro Jahr aufsteigend) 

 Erstaufnahme → Ergebnis: Verstärkte / Erleichterte Sorgfaltspflichten 

 Jahresupdate → Ergebnis: geänderte Beurteilung ggü. Vorjahr 

B. Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

 Register 1: Aktive Mandate pro Jahr aufsteigend 

  Identifizierungsbogen der WPK 

  Nachweise zur Identifizierung (Ausweisdokumente / Registeraus-
züge) 

  - Vertragspartner 
- auftretende Person 
- wirtschaftlich Berechtigte (inkl. TR) 
- Überlegungen / Ergänzungen / Aufzeichnungen zu den Ge-

schäftsbeziehungen 

 Register 2: Verdachtsmeldungen 

 Register 3: Rückfragen FIU 

 Register 4: Unterlagen für abgegangene Mandate (inaktiv) 

 

TEIL II: Interne Sicherungsmaßnahmen 

 Register 1: Vordrucke / Formulare 

 Register 2: Aufzeichnungen zu den kanzleiindividuellen Maßnahmen 

 Register 3: 
(pro Jahr) 

• Schulungsprotokolle 
• Fortbildungsmaterialien, etc. 

 

TEIL III: Literatur / Rechtliche Grundlagen 

 1. Formularwesen 

 2. Kurzdarstellung 

 3. Anwendungshinweise 
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Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– natürliche Person – 

 

 
A. Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG Person 1: Mandant 

„Wer ist Vertragspartner?“ 

 1. Vertragspartner 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 2 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG „Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

    bei Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat durch 
Geburtsurkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des 
gesetzlichen Vertreters 

    bei Betreuten durch Bestellungsurkunde des Betreuers und Überprü-
fung der Identität des Betreuers 

  

Quelle: www.wpk.de 
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 2. Für den Vertragspartner auftretende Person  
(sofern vorhanden) 

Person 2: 
„Wer ist die handelnde Person?“ 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG „Ist der Nachweis i. O.?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

  c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft 
anhand von 

    

     

B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,  
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG 

Person 3: 
„Wer ist der wirtschaftlich 

Berechtige“? 

    Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigte(n) i. S. d. § 3 Abs. 1, 4 GwG 

    wirtschaftlich Berechtigter 
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  a) Identitätsfeststellung „Sind die Angaben korrekt?“ 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

    Weitere Daten: 

     

     

     

  b) Identitätsüberprüfung 

    Die Identität des wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand 
von 

     

     

C
. 

Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG 

    Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung 
selbst 

    Zweck und Art de Geschäftsbeziehung 

     

D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 3, 15 Abs. 3 Nr. 1a GwG 

    Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte  
(soweit vorhanden) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein  
Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer 
politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. 
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    Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vor-
handen) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied 
einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponier-
ten Person bekanntermaßen nahestehende Person. 

     

    (Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Be-
ziehung zu ihr) 

     

     

     

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– juristische Person/Personengesellschaft – 

 

 
A. Identifizierung Person 1: Gesellschaft 

„Wer ist der Vertragspartner?“ 

 1. Vertragspartner 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

     

    (Firma, Name oder Bezeichnung) 

       

    (Rechtsform)  (Registernummer – soweit vorhanden) 

     

    (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) 

    Name und Vorname der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der 
gesetzlichen Vertreter: 

     

     

     

     

     

    Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder des gesetzlichen Vertreters ist 
eine juristische Person: 

     

    (Firma, Name oder Bezeichnung) 

       

    (Rechtsform)  (Registernummer – soweit vorhanden) 

     

    (Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung) 

Quelle: www.wpk.de 
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  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG Person 1: Gesellschaft 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister oder aus ei-
nem vergleichbaren amtlichen Register oder Verzeichnis 

    Gründungsdokumente oder gleichwertige beweiskräftige Dokumente 

    eigene dokumentierte Einsichtnahme in die Register – oder Verzeich-
nisdaten 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 

 2. Für den Vertragspartner auftretende Person  
(sofern vorhanden) 

Person 2: 
„Wer ist die handelnde Person?“ 

  a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG 

    Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten wur-
den aufgezeichnet, § 11 Abs. 3 GwG 

    Neufeststellung, § 11 Abs. 1, 4 GwG 

       

    (Name)  (Vorname) 

         

    (Geburtsort)  (Geburtsdatum)  (Staatsangehörigkeit) 

     

    (Anschrift) 

     

  b) Identitätsüberprüfung, § 12 GwG zu Person 2: 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

   Die Identität wurde überprüft (Kopien/Unterlagen erstellt und liegen bei): 

    durch Ausweis/Pass 

       

    Ausweis-/Passnummer  Ausstellende Behörde 

    durch elektronischen Identitätsnachweis, qualifizierte elektronische 
Signatur, notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem 

    bei vereinfachten Sorgfaltspflichten anhand von sonstigen Dokumen-
ten, Daten oder Informationen, die von einer glaubwürdigen und un-
abhängigen Quelle stammen und für die Überprüfung geeignet sind 
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  c) Berechtigung der für den Vertragspartner auftretende Person überprüft 
anhand von 

    

     

B. Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten,  
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG 

 

 1. Juristische Personen und nicht börsennotierte Gesellschaften, § 3 Abs. 2 GwG 

   Es gibt wirtschaftlich Berechtigte, die als natürliche Personen unmittelbar 
oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der 
Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben 

 a) Identitätsfeststellung Person 3: 
„Wer ist der wirtschaftlich Berechtigte?“ 

 Name/n (oder) Gesellschafterliste): 

  

  

  

  

  

b) Identitätsüberprüfung Objekt 3: 
„Sind die Angaben korrekt?“ 

 Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften: Ein-
holung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten  

 Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich über-
prüft anhand von 

  

  

  Keine wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmit-
telbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile gehalten oder mehr 
als 25 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder auf vergleichbare Wei-
se Kontrolle ausgeübt wird oder wirtschaftlich Berechtigte können aus an-
deren Gründen nicht ermittelt werden 
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  Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften gilt in 
diesen Fällen der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter 
oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter („fiktiver 
wirtschaftlich Berechtigter“) 

 c) Identitätsfeststellung 

  Name/n: 

   

   

   

   

   

 d) Identitätsüberprüfung 

  Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten 

  Die Identität des/der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich 
überprüft anhand von 

   

   

 2. Rechtsfähige Stiftungen und vergleichbare Rechtsgestaltungen, § 3 Abs. 3 
GwG 

  Wirtschaftlich Berechtigter 

    natürliche Person als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor 

    natürliche Person als Mitglied des Vorstandes 

    Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen 
verwaltet oder verteilt wird, da die natürliche Person, die Begünstigte 
des verwaltenden Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist 

    natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar 
beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertrags-
verteilung ausübt 
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  a) Identitätsfeststellung 

   Name/n 

    

    

    

    

    

    

  b) Identitätsüberprüfung 

   Einholung eines Nachweises der Registrierung im Transparenzregister oder 
eines Auszugs der über das Transparenzregister zugänglichen Daten 

   Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde zusätzlich über-
prüft anhand von 

    

    

 3. Wirtschaftlich Berechtigter aufgrund eines Handelns auf Veranlassung,  
§ 3 Abs. 4 GwG 

  Werden Transaktionen auf Veranlassung eines anderen durchgeführt? 

   Nein 

   Ja 

  a) Identitätsfeststellung 

   Name 

    

    

    

    

    

    

  b) Identitätsüberprüfung 

   Die Identität des/der wirtschaftlich Berechtigten wurde überprüft anhand 
von 
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C. Angaben zur Geschäftsbeziehung, § 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG 

  Zweck und Art ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung selbst 

  Zweck und Art der Geschäftsbeziehung 

   

   

   
D. Politisch exponierte Personen, §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG 

  Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vor-
handen) ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer 
politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person be-
kanntermaßen nahestehende Person. 

  Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte (soweit vorhanden) 
ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch 
exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekannter-
maßen nahestehende Person. 

   

  (Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung 
zu ihr) 

   

   

   

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem 
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus 
schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
– verstärkte Sorgfaltspflichten – 

 

 
A. Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos, § 15 Abs. 2 GwG 

  Bei der vorliegenden Geschäftsbeziehung/Transaktion wurde aufgrund der 
Risikoanalyse bzw. einer Einzelfallprüfung ein erhöhtes Risiko festgestellt. 

  Begründung 

   

   
   

  Information zur Herkunft der Vermögenswerte 

   
   

  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

B. Politisch exponierte Person (PEP), §§ 10 Abs. 1 Nr. 4, 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG 

  Der  Mandant bzw. der  wirtschaftlich Berechtigte ist eine politisch exponier-
te Person, ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen 
nahestehende Person. 

   

  (Genau Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr) 

  Information zur Herkunft der Vermögenswerte 

   

   

   

   

   

  

Quelle: www.wpk.de 
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  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

C. Hochrisikoländer, § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG 

  An der Geschäftsbeziehung/Transaktion ist ein  von der EU-Kommission ermit-
telter Drittstaat mit hohem Risiko oder eine in einem solchen Staat ansässige  
natürliche oder  juristische Person beteiligt. 

  Betroffener Drittstaat 

   
   

  Zusätzliche Informationen über den Vertragspartner und den wirtschaftlich Be-
rechtigten: 

   
   

  Zusätzliche Informationen über die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung: 

   
   

  Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
Vertragspartners: 

   
   

  Informationen über die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 
wirtschaftlich Berechtigten (außer bei fiktiven wirtschaftlich Berechtigten nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG): 

   
   

  Informationen über die Gründe für die geplante oder durchgeführte Transakti-
on: 

   
   

  Informationen über die geplante Verwendung der Vermögenswerte, die im 
Rahmen der Transaktion oder Geschäftsbeziehung eingesetzt werden, soweit 
dies zur Beurteilung der Gefahr von Terrorismusfinanzierung erforderlich ist: 
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  Folgendes Mitglied der Führungsebene der Praxis hat der Begründung bzw. 
Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt 

   

  Vor- und Nachname des Mitglieds der Führungsebene 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen durch 

  − häufigere und intensivere Kontrollen 
− ggf. Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedür-

fen. 

D. Ungewöhnliche bzw. auffällige Transaktion, § 15 Abs. 3 Nr. 2 3 GwG 

  Es handelt sich um eine Transaktion, die im Verhältnis zu vergleichbaren Fällen 

   besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist. 
 einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt. 
 keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen 
    Zweck hat. 

  Die Untersuchung der Transaktion hatte folgendes Ergebnis (Dokumentation i. 
S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 3 GwG) 

   

   

   

  Hinweis: Meldepflicht für Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG) prüfen. 

  Die Geschäftsbeziehung ist einer verstärkten kontinuierlichen Überwachung zu 
unterziehen. 

E. Ggf. zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten aufgrund eigener Risikoeinschätzung 

  Über die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen in Bezug auf 
verstärkte Sorgfaltspflichten hinaus werden aufgrund eigener Risikoeinschät-
zung folgende zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten risikoorientiert erfüllt 

   

   

   

   

   

   

   

   

Ort, Datum  Unterschrift/Stempel 
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Neu: Erhebungsbogen GwGMeldV-Immobilien 

08
/2

02
5 

 
Vorblatt 

zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der Verordnung zu den nach dem 
Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich 

(Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien - GwGMeldV-Immobilien) 
 

Hinweis: Dieses Vorblatt (Seiten 1 und 2) ist als Einstiegshilfe gedacht, um herauszufinden,  
ob die GwGMeldV-Immobilien anwendbar ist und ob die Tatbestände der Verordnung einschlägig 

sein können. Bestehen Zweifel, ob ein Sachverhalt nach der GwGMeldV-Immobilien vorliegt,  
sollte der Erhebungsbogen vertieft geprüft werden, um eine fehlerhafte Nichtabgabe  

einer Verdachtsmeldung zu vermeiden 
 

I. Eröffnung des Anwendungsbereichs 

  Liegt ein Erwerbsvorgang nach § 1 des Grunderwerbsteuergesetztes vor? 

    Ja 

   
 Nein – Der Erhebungsbogen braucht im Übrigen nicht ausgefüllt zu  

werden. Es besteht keine Meldepflicht!  

     

II. Bezug zu Risikostaaten oder Sanktionslisten 

 
 

Die am Erwerbsvorgang Beteiligten sind in Deutschland, der EU oder einem an-
deren Staat mit geringem Geldwäscherisiko ansässig und stehen auf keiner 
Sanktionsliste. 

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit D. auf Seite 6. 

     

III. Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirt-
schaftlich Berechtigten 

  Es gibt keine Auffälligkeiten hinsichtlich eines am Erwerbsvorgangs Beteiligten 
oder eines wirtschaftlich Berechtigten. 

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit B. auf Seite 4. 

     

  Es liegt kein Treuhandverhältnis vor. 

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit B. 2. auf Seite 4. 

  

Quelle: www.wpk.de 
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  Es liegt kein Treuhandverhältnis vor.  

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit B. auf Seite 4. 

     

VI. Auffälligkeiten in Zusammenhang mit der Stellvertretung 

  Es liegt keine Stellvertretung vor oder es liegen keine Auffälligkeiten im Zusam-
menhang mit der Stellvertretung vor. 

    Ja 

    Nein – Bitte weiter mit C. auf Seite 5. 

   

V. Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zah-
lungsmodalität 

 

 

Die Gegenleistung wird von einem am Erwerbsvorgang Beteiligten oder wirt-
schaftlich Berechtigte mittels Buchgelds im zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Erwerbsvorgang erbracht und weicht nicht vom Verkehrswert des Erwerbsge-
genstandes ab. 

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit D. auf Seite 6. 

   

  Der Geschäftsgegenstand wurde/wird nicht innerhalb von drei Jahren weiter -
oder zurückveräußert. 

    Trifft zu 

    Trifft nicht zu – Bitte weiter mit D. auf Seite 6. 
 

  

Quelle: www.wpk.de 
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Erhebungsbogen1 
zur Ermittlung einer Meldepflicht nach der Verordnung zu den nach dem 

Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich 
(Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien - GwGMeldV-Immobilien) 

 

Hinweis: Es besteht keine Meldepflicht, wenn Sie bei allen Fragen der Punkte A. bis D. „liegt nicht vor“ 
oder „Nein“ ankreuzen konnten (zur Ausnahme von der Meldepflicht vgl. Punkt E.). 

 

A. Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten 

 1. Ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter oder wirtschaftlich Berechtigter ist an-
sässig in oder weist einen gleichermaßen engen Bezug auf zu 

    einem von der EU-Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko2. 

   
 einem sonstigen Staat, der von der FATF3 als Staat mit strategischen 

Mängeln eingestuft wird4. 

    Liegt nicht vor. 
  

 2. Im Rahmen des Erwerbsvorgangs soll ein Geschäftsgegenstand oder ein 
Bankkonto eingesetzt werden, das einen engen Bezug aufweist zu 

    einem von der EU-Kommission ermittelten Drittstaat mit hohem Risiko. 

   
 einem sonstigen Staat, der von der FATF als Staat mit strategischen 

Mängeln eingestuft wird. 

    Liegt nicht vor. 
     

 3. Ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter oder wirtschaftlich Berechtigter ist auf-
geführt 

    In einer sog. Sanktionsliste der Europäischen Union. 

   
 In einer Sanktionsliste des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-

schutz5. 

    Liegt nicht vor. 
     

B. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Perso-
nen oder dem wirtschaftlich Berichtigten 

 
1. Ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter hat seine Mitwirkungspflicht nach § 11 

Abs. 6 Satz 1 GwG oder seine Auskunfts- und Nachweispflicht nach § 11 Abs. 6 
Satz 3 und 4 GwG nicht erfüllt. 

    Ja 

 
                                                                                                 

1 Die WPK stellt ihren Mitgliedern mit diesem Mustererhebungsbogen eine Arbeitshilfe zur Verfügung. Es besteht keine Pflicht, diesen zu 
verwenden. 

2 Aktuelle Übersicht steht im internen Mitgliederbereich der Internetseite der WPK zur Verfügung (dort unter Geldwäschebekämpfung) 
3 FATF – Financial Action Task Force 
4 Siehe Fußnote 2 
5 In der GwGMeldV-Immobilien wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch als Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie bezeichnet. Eine Sanktionsliste wurde bisher noch nicht veröffentlicht. 

Quelle: www.wpk.de 
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    Nein 

 2. Es deuten Tatsachen darauf hin, dass 

 
 

 
 wissentlich nicht richtige oder nicht vollständige Angaben zur Identität 

eines am Erwerbsvorgang Beteiligten oder eines wirtschaftlich Berechtig-
ten gemacht worden sind. 

 
 

 
 der Geschäftsgegenstand treuhänderisch gehalten wird oder halten 

werden soll und das Treuhandverhältnis keinen offensichtlichen wirt-
schaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen Zweck hat. 

 
 

 
 ein Treuhandverhältnis anlässlich des Rechtsgeschäfts beendet wird o-

der werden soll und das Treuhandverhältnis keinen offensichtlichen wirt-
schaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen Zweck hat. 

 
 

 
 der Erwerbsvorgang in einem groben Missverhältnis zu dem legalen Ein-

kommen und Vermögen eines Veräußerers, Erwerbers oder wirtschaft-
lich Berechtigten steht. 

    Liegt nicht vor. 
     

 

3. Gegen einen an dem Erwerbsvorgang Beteiligten oder einen wirtschaftlich 
Berechtigten wird wegen einer rechtswidrigen Tat nach § 261 des Strafgesetz-
buches ermittelt oder ein Strafverfahren ist anhängig oder rechtshängig oder 
eine solche Person wurde3 wegen einer solchen Tat innerhalb der letzten fünf 
Jahre verurteilt und ein Zusammenhang zwischen der Tat und dem Erwerbs-
vorgang kann nicht ausgeschlossen werden6. 

    Ja 

    Nein 
     

 

4. Gegen einen an dem Erwerbsvorgang Beteiligten oder einen wirtschaftlich 
Berechtigten wird wegen einer rechtswidrigen Tat, bei der es sich um die Vor-
tat einer Geldwäschestraftat nach § 261 des Strafgesetzbuches handeln könn-
te, ermittelt oder ein Strafverfahren ist anhängig oder rechtshängig oder eine 
solche Person wurde wegen einer solchen Tat innerhalb der letzten fünf Jahre 
verurteilt und ein Zusammenhang zwischen dem Tatertrag oder dem Tatpro-
dukt der Tat und dem Erwerbsvorgang kann nicht ausgeschlossen werden. 

    Ja 

    Nein 
     

 

5. Die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter wird über eine Gesellschaft mit Sitz in 
einem Drittstaat vermittelt, der wirtschaftlich Berechtigte ist nicht in diesem 
Drittstaat ansässig und die Zwischenschaltung der Gesellschaft hat keinen of-
fensichtlichen wirtschaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen Zweck. 

    Ja 

 
                                                                                                 

6 Sollte C. 3. bejaht worden sein, besteht eine Meldepflicht nicht, wenn sich der an dem Erwerbsvorgang Beteiligte oder der wirt-
schaftlich Berechtigte im Rahmen des Ermittlungs- oder Strafverfahrens des Verpflichteten als Verteidigter bedient oder bedient hat 
oder der Verpflichtete an der Verteidigung im Ermittlungs- oder Strafverfahren mitwirkende Person im Sinne von § 203 Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches ist. 

Quelle: www.wpk.de 
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    Nein 

 

6. Der Erwerbsvorgang steht mit einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung 
im Sinne des § 138d Abs. 2 der Abgabenordnung7 in Zusammenhang, die ein 
Kennzeichen im Sinne des § 138e Abs. 2 Nummer 2 Buchstabe f oder Nummer 
3 der Abgabenordnung8 aufweist, und der Verpflichtete ist deshalb als Inter-
mediär nach § 138d Abs. 1 der Abgabenordnung mitteilungspflichtig.  

    Ja 

    Nein 
     

C. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung 

 1. Ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter handelt aufgrund einer Vollmacht, 

 
 

 
 die nicht der Schriftform genügt, und dem Verpflichteten wird die Voll-

macht nicht innerhalb von zwei Monaten nach dessen Aufforderung 
schriftlich nachgewiesen. 

    deren Grundverhältnis für den Verpflichteten nicht erkennbar ist. 

 
 

 
 die durch Mitarbeiter der konsularischen Vertretung der Bundesrepublik 

Deutschland in einem Staat nach § 3 Absatz 1 GwGMeldV-Immobilien 
beglaubigt wurde. 

    Liegt nicht vor. 
     

 2. Ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter legt eine Vollmachtsurkunde vor, die 
unecht oder verfälscht ist. 

    Ja 

    Nein 
     

D. Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer 
Kauf- oder Zahlungsmodalität 

 1. Die Gegenleistung wird oder soll vollständig oder teilweise erbracht werden 

 

 

 

 abweichend von § 16a Absatz 1 des Geldwäschegesetzes mittels Bar-
geld, Gold, Platin oder Edelsteinen und der durch Bargeld Gold, Platin 
oder Edelsteinen erbrachte oder zu erbringende Betrag überschreitet 
einen Gegenwert von 10.000. 

 

 

 

 mittels anderer Barmittel9 (übertragbare Inhaberpapiere, Rohstoffe als 
hochwertige Wertaufbewahrungsmittel oder Guthabenkarten) oder 
mittels gleichgestellter Zahlungsmittel10 (Edelmetalle, Wertpapiere i. S. 
d. § 1 Depotgesetzes und des § 808 des Bürgerlichen Gesetzbuches) 
und der durch diese Barmittel oder gleichgestellten Zahlungsmittel er-

 
                                                                                                 

7 Gesetzestext abrufbar unter: www.gesetze-im-internet.de/ao _1977/__138d.html 
8 Gesetzestext abrufbar unter: www.gesetze-im-internet.de/ao _1977/__138e.html 
9 Barmittel i. S. d. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1672 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2018 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Union oder aus der Union verbracht werden, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 (ABI. L 284 vom 12. November 2018, S. 6) 

10 Zahlungsmittel i. S. d. § 1 Absatz 4 Satz 4 des Zollverwaltungsgesetzes 

Quelle: www.wpk.de 
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brachte oder zu erbringende Betrag überschreitet einen Gegenwert 
von 10.000 Euro. 

 
 

 
 abweichend vom § 16a Absatz 1 des Geldwäschegesetzes mittels 

Kryptowerten11 und der erbrachte oder zu erbringende Betrag über-
schreitet einen Gegenwert von 10.000 Euro. 

 
 

 
 über ein Bankkonto in einem Staat i. S. d. § 3 Absatz 1 der GwGMeldV-

Immobilien und die Vertragspartei, die das Bankkonto verwendet, ist 
nicht in diesem Staat ansässig. 

    Liegt nicht vor. 
     

 

2. Die Gegenleistung weicht um mehr al 25 Prozent von dem tatsächlichen Ver-
kehrswert des Geschäftsgegenstandes ab. Sofern die Differenz auf einer dem 
Verpflichteten offengelegten unentgeltlichen Zuwendung beruht, besteht kei-
ne Meldepflicht. Ist dies jedoch nicht der Fall, so entfällt die Meldepflicht nur, 
wenn die veräußernde Person Partei kraft Amtes, ein verbundenes Unterneh-
men i. S. d. § 15 Aktiengesetzes, ein im Grundbuch eingetragener oder abzu-
lösender Gläubiger oder ein abzulösender Gläubiger, dem nach dem Gesetz 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung12 bei einer Zwangs-
vollstreckung ein Recht auf Befriedigung aus dem Geschäftsgegenstand ge-
währt werden würde oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist 
oder die veräußernde Person der Aufsicht der BaFin oder einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen unterliegt. 

 

 

 

 Die Gegenleistung weicht um mehr als 25 Prozent von dem tatsächli-
chen Verkehrswert ab, die Differenz beruht nicht auf eine offengelegte 
unentgeltliche Zuwendung und der Veräußerer ist keine der o. g. Per-
sonen. 
 

    Liegt nicht vor. 
     

 3. Die Gegenleistung wurde bereits oder soll vor Abschluss des Rechtsgeschäfts 
erbracht werden und 

   
 der erbrachte oder zu erbringende Betrag beträgt mehr als 20.000 Eu-

ro. 

    die veräußernde Person ist keine der in E. 2. genannten Personen. 

    Liegt nicht vor. 
     

 

4. Eine Meldepflicht besteht, wenn die Gegenleistung vollständig oder teilweise 
von oder an eine Person erbracht wird oder werden soll, die weder am Er-
werbsvorgang beteiligt noch wirtschaftlich Berechtigte ist und der erbrachte 
oder zu erbringende Betrag mehr als 20.000 Euro beträgt. Ist die Person jedoch 
eine der in E. 2. genannten Personen oder der derzeitige oder frühere Ehe- 
oder eingetragene Lebenspartner einer Vertragspartei oder ein Verwandter 

 
                                                                                                 

11 Kryptowerte i. S. d. Artikels 3 Absatz 1 Nummer 5 der Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABI L 150 vom 9. Juni 2023, S. 40) 

12 § 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a oder 2 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

Quelle: www.wpk.de 
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ersten oder zweiten Grades nebst Ehe- oder eingetragenen Lebens-partners, 
entfällt die Meldepflicht. Dasselbe gilt, wenn die Person ein Verpflichteter 
nach § 2 Absatz 10 Nummer 10 oder 12 des Geldwäschegesetzes (WP/vBP, 
StB, RA, Notare) ist und die Zahlung über ein Anderkonto erfolgt. 

 

 

 

 Die Gegenleistung wird von oder an eine andere Person erbracht, die 
weder am Erwerbsvorgang beteiligt, wirtschaftlich Berechtigte oder 
eine der o. g. Personen ist und der erbrachte oder zu erbringende Be-
trag beträgt mehr als 20.000 Euro. 

    Liegt nicht vor. 
     

 5. Die Gegenleistung 

 
 

 
 soll vollständig oder teilweise später als ein Jahr nach Stellung des An-

trags auf Eintragung beim Grundbuchamt erbracht werden, ohne dass 
hierfür ein nachvollziehbarer Grund besteht. 

    Liegt nicht vor. 
     

 6. Der Geschäftsgegenstand 

 

 

 

 wird oder soll innerhalb von zwei Jahren nach vorangegangenem Er-
werb zu einem Preis weiterveräußert werden, der erheblich von dem 
vorherigen Preis abweicht, ohne dass dafür ein nachvollziehbarer 
Grund besteht.13 

 

 

 

 wird oder soll innerhalb von drei Jahren nach vorangegangenem Er-
werb wieder an den vorherigen Eigentümer oder einen vorherigen An-
teilsinhaber veräußert werden, ohne dass dafür ein nachvollziehbarer 
Grund besteht. 

    Liegt nicht vor. 
     

 
7. Die Gegenleistung soll über ein Anderkonto erbracht werden, ohne dass ein 

berechtigtes Sicherungsinteresse besteht, und es handelt sich dabei nicht um 
ein Anderkonto eines Notars. 

    Ja 

    Liegt nicht vor. 
     

 
8. Ein am Erwerbsvorgang Beteiligter hat seine Nachweispflicht nach § 16a Ab-

satz 2 Satz 1 des Geldwäschegesetzes trotz Aufforderung gegenüber dem 
Notar nicht erfüllt. 

    Ja 

    Liegt nicht vor. 

  

 
                                                                                                 

13 Fristbestimmung: Für den Erwerb ist der Zeitpunkt des dinglichen Rechtserwerbs und für die Veräußerung der Zeitpunkt des Abschlus-
ses des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts maßgeblich. Erfolgt die Veräußerung vor dem dinglichen Rechtserwerbs, so ist für den 
Erwerb der Zeitpunkt des Abschlusses des vorhergehenden Rechtsgeschäfts maßgeblich. 

Quelle: www.wpk.de 
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E. Ausnahmen von der Meldepflicht 

 

 Es liegen Tatsachen vor, die die vorgenannten vorhandenen Anzeichen ent-
kräften, dass ein vermögensgegenstand aus einer strafbaren Handlung 
stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte, oder dass der Er-
werbsvorgang im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht. 

    Ja (Es besteht keine Meldepflicht!) 

    Nein 

     

  Falls ja, welche Tatsachen sind das? 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ort, Datum   Unterschrift des Bearbeiters  
 

Quelle: www.wpk.de 
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Anleitung: Videoidentifizierung in 7 Schritten 

08
/2

02
5 

 
Als Wirtschaftsprüfer, der einen Mandanten im Ausland per Video identifizieren 
möchte, läuft das Verfahren nach dem neuen Referentenentwurf der Geldwä-
sche-Videoidentifizierungsverordnung in der Praxis wie folgt ab: 
 
Vorgehensweise in 7 Schritten 
 
VORBEREITUNG 
  • Das Videoidentifizierungsverfahren ist besonders praktisch, um 

sicher und ortsunabhängig Mandanten zu identifizieren – z. B. 
• Anwendungsbeispiele: 

o Vertragsabschlüsse 
o Kontoeröffnungen oder  
o Immobilientransaktionen im Ausland 

Schritt 1:  Vorbereitung beim Mandanten 
  Sie, ob Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, nutzen einen zer-

tifizierten Anbieter für Videoidentifizierung oder setzen es in-
tern mit geschultem Personal um 

• Der Mandant braucht 
o gutes Internet 
o Smartphone/Laptop mit Kamera und Mikrofon 
o ein gültiges Ausweisdokument (z. B. Personalausweis oder 

Reisepass mit Sicherheitsmerkmalen) 
Schritt 2:  Start des Videoanrufs 
  • Der Mandant startet das Verfahren über einen Link (Zoom) 

oder eine App. 
• Zu Beginn muss der Mandant / Geschäftspartner ausdrück-

lich zustimmen, dass der Vorgang aufgezeichnet wird (Bild 
und Ton). Bitte beachten Sie die Aufbewahrungspflicht für 
GwG-Dokumente. 

Schritt 3:  Sichtprüfung des Ausweises 
  • Ein geschulter Mitarbeiter Ihres Hauses prüft das Dokument 

live über Video: 
o Ist der Ausweis echt (Kontrolle aller Sicherheitsmerkmale)? 
o Ist das Dokument unbeschädigt? 
o Stimmt Name, Foto, Geburtsdatum mit den vorliegenden 

Unterlagen überein? 
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Schritt 4:  Prüfung der Person 
  • Der Mitarbeiter stellt Fragen (z. B. Geburtsdatum, Grund für 

die Identifikation), um zu erkennen, ob das Ausweisdokument 
zur Person passt 

Schritt 5:  Vorgehensweise 
  • Der Mandant wird aufgefordert: 

o den Ausweis seitlich zu bewegen und in alle Richtungen  
zu drehen 

o den Kopf oder das Licht zu bewegen. 
So kann ausgeschlossen werden, dass z. B. ein Deepfake vorliegt. 

Schritt 6:  TAN-Verifizierung 
  • Der Mandant erhält während der Videokonferenz per SMS o-

der E-Mail eine TAN (Ziffernfolge). 
• Diese muss er unmittelbar, z. B. per Mail, zurücksenden – als 

Beweis, dass er „live“ teilnimmt. 
Schritt 7:  Abschluss 
  • Wenn der Identifizierungsprozess erfolgreich verläuft, ist die 

Identifikation zutreffend.  
• Sämtliche Daten und Aufnahmen müssen 5 Jahre lang sicher 

gespeichert werden. 

Das Verfahren darf nicht durchgeführt werden, wenn beispielsweise: 
  1. das Video ruckelt oder die Bildqualität zu schlecht ist 

2. das Licht zu dunkel ist 
3. Zweifel an der Echtheit des Ausweises oder der Person beste-

hen 
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Auszug aus dem RefE des BMF:  
Thema Videoidentifizierung nach dem GWG 08

/2
02

5 

 
 

 

… 
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Praxisfall – Neumandat: In welcher Auftragsphase ergeben 
sich einzelne Pflichten nach dem GwG – 4 Phasen Modell 

 

 
1. Phase: Erstkontakt 

 1a. Mandatsbezogene Risikoanalyse (Pflicht 1 – Dokumentation, obligatorisch) 
1b. Allgemeine, vereinfachte oder verstärkte Sorgfaltspflichten 

(Pflicht 2 – Dokumentation anhand WPK-Formulare, obligatorisch) 
➢ TR-Abgleich, -Auszug, Ausweiskopie, Identifizierung, etc. 

2. Phase: Auftragsannahme (Steuerdeklaration, Abschlussprüfung, etc.) 
• ggf. Unstimmigkeitsmeldung – Abgleich Auftraggeber, gesetzl. Vertreter, 

etc. mit Auftrag, Identifizierung 
  

3. Phase: Auftragsbearbeitung – alle Aufträge 

 3a. Unterlagenbeschaffung (Gesellschaftsverträge u.a.) 
➢ vorl. Erstabgleich eigene Kenntnisse mit TR (Pflicht 3 – obligatorisch) 

3b. Beurteilung von geplanten/getätigten Geschäftsvorfällen/Transaktionen 
➢ ggf. Verdachtsmeldungen (GoAML) (Pflicht 4a) 

o falls Kenntnis von „typischem Verhalten“ (Typologiepapier StB/WP) 
o falls Besonderheiten bei Immobiliengeschäften 

➢ Prüfungspflicht mit Auswirkung auf Rechnungslegung (Pflicht 4b – obli-
gatorisch) 
- Mandatsseitige Pflichtenlage nach GwG – falls Mandat: Verpflich-

teter iSd GwG ist: 
Branche: Edelmetalle, Schrott, Krypto, Gebrauchtwaren, Juweliere, 
Bordell, Glücksspiel, Kunsthändler, Aktionäre 
Prüfung durch WP, ob Mandant die Pflichten eingehalten hat (Sys-
tem und Wirksamkeit, Aufbau- und Ablaufprüfung) 

4. Phase: Auftragsbeendigung 

 4a. Aktualisierung des Erstabgleichs um die eigenen Erkenntnisse sowie 
Abgleich mit TR, sofern sich Änderungen ergeben (z. B. Gesellschafter-
wechsel) 

4b. ggf. Unstimmigkeitsmeldung 

 

Bei jährlich wiederkehrenden Aufträgen ist bei Bedarf (=Veränderungen) eine jährliche Up-
dateprüfung vorzunehmen! 
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GwG-Risikoanalyse: Jahres-Update  

 
 
PRAXISBESCHREIBUNG – Umschreibung der WP-Praxis (Eckdaten): 
 

1. WP in eigener Kanzlei 

2. Eine Mitarbeiterin, eine Aushilfskraft 

3. Mandate: rund 50 

4. Tätigkeitsgebiet: ausschließlich regional 

5. Aufträge 

− JAP, gesetzlich: 2 

− JAP, freiwillig: 1 

− FIBU + JAE: 15 

− ESt: 30 

6. Keine Treuhandtätigkeit 

7. Keine Tätigkeiten, Mandate mit ausgeprägtem Auslandsbezug 

 
 
Beschreibung des Risikos hinsichtlich Geldwäsche (JAHRESUPDATE) 
 

Variante 1: verbal (siehe anbei) 

Variante 2: tabellarisch (siehe anbei) 
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Beispielhafte Empfehlung für die Erstellung einer Risikoanalyse 
nach GwG 

 

 
vgl. Mitgliederbereich der WPK - www.wpk.de 

 
 Tz 

„BEISPIEL 1 – VERBAL („GUT-BEISPIEL“) 
 
Meine Mandanten sind aus der Region: 
Ich bin als WP in eigener Praxis tätig. Ich beschäftige eine Mitarbeiterin und eine 
Aushilfskraft. Ich betreue derzeit fünfzig aktive Mandate und bin ausschließlich im 
Ort und der näheren Region tätig. 
 

➔ Das Risiko für die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewerte ich 
aufgrund meiner Organisationsstruktur als gering. 

 
Für meine Mandanten erbringe ich folgende Leistungen: 
Gesetzliche Jahresabschlussprüfung (zwei), freiwillige Jahresabschlussprüfungen 
(drei), Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung (fünfzehn) und 
Einkommensteuererklärung (dreißig). Treuhänderische Tätigkeiten werden von mir 
nicht ausgeübt, insbesondere solche mit Auslandsbezug oder im Zusammenhang 
mit Barzahlungen. Ebenso übernehme ich keine Beratungen bei Share Deals oder 
im Immobiliensektor. 
 

➔ Das Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für meine 
Geschäftstätigkeit bewerte ich daher als gering. 

 
Bei meinen Mandanten handelt es sich um zwei große, drei mittelständische und 
im Übrigen um inhabergeführte Kleinstunternehmen. Die Unternehmen sind in den 
Rechtsformen GmbH & Co. KG, GmbH und GbR organisiert. Zudem betreue ich 
Privatpersonen (überwiegend Einkommensteuererklärungen). Die Privatpersonen 
sind als Angestellte tätig. Meine Mandanten sind alle regional ansässig ohne 
Bezug zum Ausland. 
 
Meine Mandanten gehören zu folgenden Branchen: 
Produzierendes Gewerbe, Baugewerbe, Kfz-Werkstatt (zwei), Gastronomie, 
Hotellerie und Handwerk. Bargeschäfte kommen bei meinen Mandaten vor, 
allerdings mit einem eher normalen Bargeldumfang (Hotellerie, Gastronomie)… 
 
Ich betreue keine politisch exponierten Personen. Ich kenne meine Mandanten 
seit vielen Jahren persönlich, sodass mir die Geschäfts- und Lebensumstände 
meiner Mandanten bekannt sind. Einzelfallmandatierungen kommen grundsätzlich 
nicht vor. 
 

➔ Aufgrund der Mandantenstruktur bewerte ich das Risiko für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung als mittel bis gering. 

 

➔ Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren bewerte ich das 
Gesamtrisiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für meine Praxis als 
mittel bis gering. Die Anwendung allgemeiner und vereinfachter 
Sorgfaltspflichten ist daher ausreichend. 

 
 
Ort, Datum      Unterschrift“ 

 
 
1 
 
 
 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
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Zusammenfassende Risikoanalyse der WP-Praxis  

 

BEISPIEL 2 – TABELLARISCH („GUT-BEISPIEL“) 
 

Zusammenfassende Risikoanalyse nach 
GwG zum 10.01.2022 

A
nz

ah
l M

an
da

te
 Risiko-

bewertung 
Sorgfaltspflichten 

nach GwG 
Bemerkungen 

ge
rin

g 

m
itt

el
 

ho
ch

 

ve
re

in
fa

ch
t 

al
lg

em
ei

n 

er
hö

ht
 

I. Organisationsstruktur der WP/StB-Praxis 

Organisationsform  X      Einzelpraxis 

Anzahl Mitarbeiter  X      1 + 1 Aushilfskraft 

Lage  X      Ort 

Tätigkeitsumfeld  X      Regional 

Anzahl aktiver Mandate 50        

II. Auftragsstruktur - Tätigkeit 

gesetzliche Jahresabschlussprüfungen 2 X X   X  
− kein Auslandsbezug 
− langjährige 

Mandatierungen 
− ausschließlich KMU 

freiwillige Jahresabschlussprüfungen 3 X X   X  

Buchhaltung und 
Jahresabschlusserstellungen 

15 X X   X  

Einkommensteuererklärungen 30 X   X    

treuhänderische Tätigkeiten 0        

(Update Risikoanalyse GwG vom 
12.01.2022) 
Beratungen bei Share Deals im 
Immobiliensektor 

0        

 50        

III. Mandantenstruktur 

Unternehmensgröße:         

a. groß 2  X   X  

Inhabergeführt, 
langjährig bekannt 

b. mittel 3  X   X  

c. klein 15 X   X   

d. „einfache“ Privatpersonen 20 X      

e. „vermögende Privatperson“ 10 X X     

Rechtsform:        

Inhabergeführt, 
langjährig bekannt 

a. GmbH 3 X   X   

b. GmbH & Co. KG 2  X   X  

c. GbR 15 X   X   

d. natürliche Person / Privatperson 30 X X  X X  

 50        
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Zusammenfassende Risikoanalyse nach 
GwG zum 10.01.2022 

A
nz
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l M

an
da

te
 Risiko-

bewertung 
Sorgfaltspflichten 

nach GwG 
Bemerkungen 

ge
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g 

m
itt
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ho
ch
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ch
t 
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n 
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IV. Herkunft / Sitz 

Deutschland 50       Umkreis von 50 km 

EU-Mitgliedstaat 0        

Drittstaat mit funktionierendem Anti-
Geldwäschesystem 

0        

Drittstaat ohne funktionierendes Anti-
Geldwäschesystem 

0        

 50        

V. Branche 

produzierendes Gewerbe 2 X   X   kein Auslandsbezug, 
keine Bargeschäfte 

Baugewerbe 3 X   X   kein Auslandsbezug, 
keine Bargeschäfte 

Hotellerie und Gastronomie 10  X   X  Bargeschäfte, 
Einzelbarzahlungen im 
normalen Umfang 

Handwerk 3  X   X  Bargeschäfte, selten, 
dann nur in geringem 
Umfang 

Kfz-Werkstatt 2  X   X  Bargeschäfte, 
Einzelbarzahlungen in 
geringem Umfang 

Angestellte / Privatier 30 X   X   nur inländisches 
Vermögen 

 50        

VI. Sonstiges 

PEP-Eigenschaft 0        

Auslandsbezug 0        

anonyme oder undurchsichtige 
Geschäftsbeziehungen 

0       Mandanten jahrelang 
persönlich bekannt 

GESAMTRISIKO  mittel bis gering allgemeine und 
vereinfachte 

Sorgfaltspflichten 
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP  

 
FALLBEISPIEL 1: Einzel-WP mit 4 KMU-Prüfungen, keine Mitarbeiter 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) WPO BS WP/vBP Bsp. Risikobeurteilung Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrun-
gen für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr. 2, 10 gering Dem WP sind alle Vorgänge und Umstände zur Risikobeurteilung persönlich 
bekannt. 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vor-
handener Ressourcen (Technik, Fachpersonal) 

§ 55b II Nr. 2  gering Einheitliche Ablageregelungen (ohne ausformuliertes Sollsystem) 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

gering Der Berufseid verpflichtet den WP; keine ergänzenden Regelungen erforder-
lich. 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10 entfällt 
./. 

(Keine Mitarbeiter) 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 gering Nachvollziehbare Aktenführung ausreichend 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 ./.  

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 ./.  

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 ./.  

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufs-
aufsicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 ggf. ggf. sind die rechtlichen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko und Gegebenheiten der WP-
Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 ./.  

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 ./.  

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 gering Beispiel: Kalendereintrag reicht aus 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 gering Beispiel: Systematischer Zeitaufschrieb (Zeitumfang ausreichend) 

15. Prüfungsplanung gem. GoA KMU § 51 I Nr. 9 gering 
Einheitliche vereinfachte Beachtung des risikobasierten Prüfungsansatzes 

16. Auftragsabwicklung gem. GoA KMU § 51 I Nr. 10 gering 

17. Regelung zur 
17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
hoch  
hoch 

obligatorisch 

 
Empfehlung: Möglichkeit für eine externe Berichtskritik schaffen 
Empfehlung: Voraussetzung für externe Konsultationen schaffen 
Pflicht zur Regelung unabhängig von Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 hoch Selbstvergewisserung unter bestimmten Voraussetzungen möglich 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 ./.  

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 ./.  

 

Berufsständisch geforderte Qualitätsziele 
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP 

 

 
FALLBEISPIEL 2: WP-Praxis, 4 Partner, 50 Mitarbeiter, 30 Prüfungsaufträge pro Jahr 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) 

§ 55b II Nr. 
WPO 

§ 51 I Nr. 
BS WP/vBP Bsp. Risikobeurteilung Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrun-
gen für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr.  2,10 mittel Einheitliche Regelungen und Schulungen 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vor-
handener Ressourcen (Technik, Fachpersonal)  

§ 55b II Nr. 2  mittel Einheitliche Vorgaben (Sollsysteme) 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

mittel Auftragsannahmecheck / jährliche Unabhängigkeitsabfrage / unterjährige 
anlassbezogene Unabhängigkeitsabfrage 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10  
mittel 
mittel 

mittel - hoch 

Strukturiertes Aus- und Fortbildungsprogramm für alle Kollegen, entsprechend 
der Qualifikationshilfe 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 mittel nachvollziehbare Aktenführung – digital, kanzleiweit einheitlich 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 mittel Regelungen festlegen, kommunizieren und schulen 

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 mittel anonymer, virtueller oder analoger Briefkasten 

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO (außerhalb Partnerkreis) § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 ./.  

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufs-
aufsicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 gering - mittel ggf. Regelungen gem. § 50a WPO 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung Qualitätsbeurteilung Partner, Vertrag unabhängig von 
Risiko und Gegebenheiten der WP-Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 mittel - hoch ausgereiftes wiederkehrendes Mitarbeiterbeurteilungssystem 

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 mittel - hoch jährliche Beurteilung plus ggf. Personalgespräch 

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 mittel zumeist Excellösungen; ggf. professionelles Planungstool 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 mittel Informationskreise, kanzleieigenes System zur Buchung von Veranstaltungen 

15. Prüfungsplanung  § 51 I Nr. 9 mittel einheitliches System zur Auftragsabwicklung 
(kanzleieigen, AUDICON, DATEV, etc.) 16. Auftragsabwicklung  § 51 I Nr. 10 mittel 

17. Regelung zur 
17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
mittel 
mittel 

obligatorisch 

 
leichte Umsetzung im Partnerkreis (gegenseitige Kontrolle) 
leichte Umsetzung im Partnerkreis (gegenseitige Beratung) 
Pflicht zur Regelung unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig vom Risiko 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 mittel Verteilung der Verantwortlichkeiten 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 mittel sofern angestellte WP, angemessene Regelungen finden 

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 mittel ggf. Einrichtung „Belohnungssystem“ 
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Regelungen zur Einhaltung der Berufspflichten (Umfang des QS-Handbuchs) – Vorgaben nach WPO und BS WP/vBP  

 
FALLBEISPIEL 3: 10 WP/StB, 150 Mitarbeiter, 100 Prüfungsaufträge pro Jahr 
 

Lfd. 
Nr. 

REGELUNGSBEDARF IM QSS gem. 
§ 55b Abs. 2 WPO + § 51 BS WP/vBP 
(bei Durchführung von Prüfungen 
nach § 316 HGB) WPO BS WP/vBP 

  

1. Regelung zu internen QSS-Mechanismen, -verfahren zur Risikobewertung, Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen 
für Datenverarbeitungssysteme  

§ 55b II Nr. 1 § 51 I Nr. 2,10 hoch Der Qualitätssicherungsbeauftragte sorgt für die digitalen Kanzleiabläufe und 
einheitlichen Standards. 

2. Einsatz angemessener und wirksamer Systeme und Verfahren, der/des erforderlichen Mittel/Personals vorhan-
dener Ressourcen (Technik, Fachpersonal) 

§ 55b II Nr. 2  hoch Einheitliche Ablageregelungen, besondere Anforderungen bei Netzwerken, 
Anwenderschulungen erforderlich 

3. Vorschriften zu Berufspflichten, insbes. Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermei-
dung der Besorgnis der Befangenheit 

§ 55b II Nr. 3 § 51 I Nr. 1, 2 
28-37 

hoch Umfangreiche Abfragen, i. b. falls Netzwerkzugehörigkeit, jährlich wiederkeh-
rend und anlassbezogen unterjährig 

4. Kenntnisse der 
4a. eingesetzten Mitarbeiter, 
4b. Fortbildung, 
4c. Anleitung und Kontrolle 

§ 55b II Nr. 4 § 51 I Nr. 5, 8, 10  
hoch 
mittel 
hoch 

 
Abfrage und Fortschreibung der fachlichen Kenntnisse 
Strukturierte Fort- und Ausbildung 
weiterführende Anleitung erforderlich (z. B. training on the job) 

5. Regelung zur Führung der Prüfungsakten nach § 51b Abs. 5 WPO § 55b II Nr. 5 § 51 I Nr. 10 mittel - hoch Einheitliche digitale Regelungen zur Aktenführung 

6. Regelung zu Vorfällen, die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungstätigkeit gefährden, Dokumentation § 55b II Nr. 6 § 51 I Nr. 11 hoch Informationspyramide erforderlich 

7. Whistleblower-Verfahren Meldung potentieller / tatsächlicher Verstöße § 55b II Nr. 7 § 51 I Nr. 11 hoch ausgereiftes Hinweisgebersystem erforderlich 

8. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung nach § 55 WPO (außerhalb Partnerkreis) § 55b II Nr. 8 § 51 I Nr. 13 hoch angemessene, berufsrechtskonforme Regelungen erforderlich 

9. Bei Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten an Dritte: Aufrechterhaltung des internen QSS und der Berufsauf-
sicht 

§ 55b II Nr. 9 § 51 I Nr. 14 hoch Verwaltungssystem und Vertragsmuster im Umgang mit Auftragsdatenverar-
beitern und „Subunternehmern“ 

10. Regelung zur Auftragsannahme und -fortführung, Vorzeitige Beendigung (vgl. § 318 Abs. 6 WPO)  § 51 I Nr. 2, 3 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von Risiko und Gegebenheiten der WP-
Praxen 

11. Einstellung von Mitarbeitern, Einholung von Erklärungen und deren Dokumentation  § 51 I Nr. 4 hoch Personalabteilung kümmert sich um HR-Entwicklung 

12. Jährliche Beurteilung fachlicher Mitarbeiter  § 51 I Nr. 1 mittel - hoch Systematische Beurteilungsweise ist angemessen (Gleichbehandlung) 

13. Gesamtplanung aller Aufträge  § 51 I Nr. 7 hoch Mehrdimensionale Planungstools 

14. Organisation der Fachinformation  § 51 I Nr. 8 hoch Schulung im Umgang mit der Informationsdatenbanken, Online-Bibliotheken 

15. Prüfungsplanung  § 51 I Nr. 9 mittel - hoch 
Einheitliches Softwaresystem zur Auftragsabwicklung 

16. Auftragsabwicklung  § 51 I Nr. 10 mittel - hoch 
17. Regelung zur 

17a. Berichtskritik 
17b. Konsultation 
17c. auftragsbegleitenden Qualitätssicherung 

 
§ 55b II Nr. 12 

 
 

§ 51 I Nr. 48 
§ 60 Abs. 1 Nr. 1 

 
mittel 
mittel 

obligatorisch 

 
Speziell ausgebildete Berichtskritiker 
Fachabteilung, Grundsatzabteilung 
Pflicht zur Regelung, unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

18. Schaffung und Pflichten einer Auftragsdatei § 51c § 51 I Nr. 45 obligatorisch Pflicht zur Regelung unabhängig von den Gegebenheiten der WP-Praxis 

19. Festlegungen zum Nachschausystem  § 51 I Nr. 15, 49, 63 hoch Ein Nachschauverantwortlicher kümmert sich um die professionelle Durchfüh-
rung (System), leitet das Nachschau-Team und berichtet direkt an die Praxis-
leitung 

20. Mitarbeiterbeurteilung: Leistungsbewertung entkoppelt von Nichtprüfungsumsätzen bei Prüfungsmandaten  § 61 Abs. 1 Nr. 1 hoch Sicherstellung durch einen Verhaltenskodex 

21. Personalwesen: Anreizsysteme für Mitarbeiter zur Steigerung der Qualität / des Qualitätsbewusstseins  § 61 Abs. 2 Nr. 1 hoch Verfahren zur Qualitätssteigerung, arbeitsrechtliche Regelungen 
 

Schritt 3a: 
Berufsständisch geforderte Qualitätsziele 

Schritt 3b: 
Bsp. Risikobeurteilung 

Schritt 3c:  
Einrichtung von Regelungen und Maßnahmen des QMS 
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Tabellarische Risikoanalyse: Risikobewertung kleine WP/vBP-
Praxis (alle Vorgaben der Berufssatzung, das heißt 
Compliance-Ansatz) 
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/2

02
5 

 

Qualitätsziele Qualitätsrisiko 

Qualitäts-
norm 
(WPO, 
BS WP/vBP) 

al
le

 M
ita

rb
ei

te
r 

M
ita

rb
ei

te
r 

W
irt

sc
ha

fts
pr

üf
un

g 

Risiko-
einschätzung 
• hoch 
• mittel 
• niedrig Maßnahmen 

(vgl. geson-
dertes AP) N

ac
hs

ch
au

 

Ve
rb

es
se

ru
ng

en
 a

us
 

N
ac

hs
ch

au
 

(v
gl

. g
es

on
de

rte
s 

A
P)

 

1 Gesamtpla-
nung aller 
Aufträge 

Zeitdruck bei 
Auftragsdurch-
führung 

§§ 4 Abs. 3, 
51 Abs. 1 Nr. 
7 BS vBP/WP 

 X   Praxisor-
ganisation  

2 Umgang mit 
Beschwerden 
und Vorwürfen 

Schlechtleistun-
gen bleiben 
unerkannt 

§ 55b Abs 2 
Satz 2 Nr. 6 
und 7 WPO, 
§§ 40, 51 Nr. 
11, 59 BS 
vBP/WP 

X    

Praxisor-
ganisation  

3 Fortbildung der 
Berufsträger 
und Mitarbei-
terentwicklung 

Fehlende Erfah-
rung und/oder 
aktuelle fachli-
che Kenntnisse 

  X   
Praxisor-

ganisation  

4 Anleitung und 
laufende 
Überwachung 

Rechtzeitiges 
Erkennen fachli-
cher Fehler 

§§ 39 Abs. 2, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS WP/vBP 

 X   Aufträge, 
Überprü-
fung auf 

MA-Einsatz 

 

5 Unabhängig-
keit, Unpartei-
lichkeit und die 
Vermeidung 
der Besorgnis 
der Befangen-
heit 

Unkenntnis oder 
Verstoß 

  X   

Aufträge  

6 Gewissenhaf-
tigkeit, Ver-
schwiegenheit, 
Eigenverant-
wortlichkeit 
und berufswür-
diges Verhal-
ten 

Gefahr der 
Schlechtleistung 

 X    

Aufträge  

7 Auftragsan-
nahme, Been-
digung von 
Prüfungsauf-
trägen, Risiko-
bewertung 
Aufträge 

Fehlende Risiko-
analyse des 
Mandanten, 
Probleme bei der 
Auftragsausfüh-
rung 

§§ 39 Abs. 1, 
53, 56 Nr. 1 BS 
vBP/WP 

 X   

Aufträge  

8 Fortführung 
und vorzeitige 
Beendigung 

Verstoß gegen 
Unabhängig-
keitsanforderun-
gen 

§ 319 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3a) 
HGB, § 33 BS 
vBP/WP 

 X   

Aufträge  

9 Fachliche und 
organisatori-
sche Anwei-
sungen und 
Hilfsmittel 

Vermeidung 
fachlicher Fehler 

  X   

Praxisor-
ganisation  
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Qualitätsziele Qualitätsrisiko 

Qualitäts-
norm 
(WPO, 
BS WP/vBP) 

al
le

 M
ita

rb
ei

te
r 

M
ita

rb
ei

te
r 

W
irt

sc
ha

fts
pr

üf
un

g 

Risiko-
einschätzung 
• hoch 
• mittel 
• niedrig Maßnahmen 

(vgl. geson-
dertes AP) N

ac
hs

ch
au

 

Ve
rb

es
se

ru
ng

en
 a

us
 

N
ac

hs
ch

au
 

(v
gl

. g
es

on
de

rte
s 

A
P)

 

 

10 Fachliche und 
organisatori-
sche Anwei-
sungen 

Fehlende Erfah-
rung und/oder 
Kenntnisse 

 X    

Aufträge  

11 Aktuelle Prü-
fungsgrundsät-
ze 

Fachliche Fehl-
leistung 

§§ 39 Abs. 1, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS vBP/WP 

 X   
Aufträge  

12 Dokumentati-
onserfordernis-
se 

Nachvollziehbar-
keit 

  X   
Aufträge  

13 Festlegung der 
prüferischen 
Vorgehenswei-
se 

Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit 

§§ 39 Abs. 1, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS vBP/WP 

 X   

Aufträge  

14 Auslagerung 
wesentlicher 
Prüfungstätig-
keiten 

Vermeiden von 
Schnittstellenfeh-
lern 

  X   

Aufträge  

15 Abschließende 
Durchsicht 

Vermeidung 
fachlicher Fehler 

§§ 39 Abs. 4, 
51 Abs. 1 Nr. 
10 BS WP/vBP 

 X   
Aufträge  

16 Auftragsbezo-
gene Maß-
nahmen zur 
Qualitätssiche-
rung 

Rechtzeitiges 
Erkennen von 
fachlichen Feh-
lern 

§§ 39 Abs. 3, 
48, 51 Abs. 1 
Nr. 10 und 12, 
57 Nr. 4, 60 BS 
WP/vBP 

 X   

Aufträge  

17 Meinungsver-
schiedenheiten 

Vermeidung 
fachlicher Fehl-
leistungen 

§§ 39 Abs. 3, 
48 BS WP/vBP 

 X   
Aufträge  

18 Kontroll- und 
Sicherheitsvor-
kehrungen für 
Datenverarbei-
tungssysteme 

Vorbeugen von 
Datenmissbrauch 

§§ 55b Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 
WPO 
§§ 10, 51 
Abs. 1 Nr. 10, 
57 Nr. 7 BS 
WP/vBP 

X    

Praxisor-
ganisation  

19 Grundsätze zur 
Vergütung und 
Gewinnbeteili-
gung 

Währung der 
Unabhängigkeit 

§§ 55 Abs. 1 
und 2, 55b 
Abs. 2 Satz 2 
Nr. 8 WPO 
§§ 2, 51 Abs. 
1 Nr. 13, 43, 
61 BS WP/vBP 

 X   

Praxisor-
ganisation  

20 Jährliche 
Nachschau 

„unabhängige 
Selbstkontrolle“ 

  X   alle Berei-
che  

21 Regelkreis der 
Nachschau mit 
Maßnahmen 
bei Mängeln 

Kontinuierliches 
Verbesserungs-
management 

  X   
alle Berei-

che  
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Kanzleiorganisation Auftragsabwicklung Nachschau

• Organisation interner Abläufe und 
Prozesse

• Dokumentenmanagement und 
Archivierung

• Termin- und Ressourcenplanung
• Mandantenkommunikation und

-verwaltung
• Qualitätsmanagement und Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben 
• IT- und Datensicherheitsmanagement

• Annahme und Prüfung von 
Mandantenaufträgen

• Planung und Durchführung von 
Prüfungsaufträgen

• Sammlung, Analyse und Auswertung 
von Unterlagen und Daten

• Erstellung von Prüfungsberichten und 
Bestätigungsvermerken

• Kommunikation mit dem Mandanten 
während des Prüfungsprozesses

• Rechnungsstellung und 
Nachbearbeitung

• Überprüfung der Einhaltung interner und 
externer Standards nach Abschluss eines 
Auftrags

• Qualitätssicherung und Nachkontrolle der 
Prüfungsprozesse (Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen!)

• Analyse von Fehlerquellen und Ableitung 
von Verbesserungsmaßnahmen

• Dokumentation der Ergebnisse und ggf. 
Nachbesprechung mit Mandanten

• Vorbereitung auf externe 
Qualitätskontrollen (z. B. Peer Reviews)

Beispiele für Digitalisierung/KI:
• Dokumentenmanagement-Systeme
• Termin- und Ressourcenplanung
• Personalplanung und -schulung
• IT-Security und Datenschutz
• Digitale Aktenführung
• Cloud-Lösungen
• Automatisierte Dokumentenablage
• Chatbots für Mandantenanfragen

Beispiele für Digitalisierung:
• Prüfungssoftware / vollständig digitale 

Prüfprozesse
• Datenanalyse-Tools
• Elektronische Rechnungsstellung
• Digitale Prüfungsakten
• Automatisierte Datenanalysen
• Mustererkennung bei Transaktionen
• KI-gestützte Risikoanalysen

Beispiele für Digitalisierung:
• Qualitätsmanagement-Software
• Digitale Nachverfolgung von Prüfungen 

(Nachschau und Kontrollprozesse)
• IT-gestützte Dokumentation
• Audit-Trail-Tools (Protokollierung, wer was 

wann getan hat)
• KI-gestützte Qualitätssicherung
• Automatisierte Fehleranalyse
• Prädiktive Analytics für 

Prozessverbesserung

DSGVO
(Datenschutz-
Grundverordnung)

Urheberrecht

G
ew
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en

ha
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ei

t
(§

43
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. 1

 S
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 W
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, §
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Verschwiegenheitspflicht
(§ 43 Abs. 1 S. 1 WPO, § 10 BS 
WP/vBP)

Fachliche Fortbildung 
(§ 43 Abs. 2 S. 4 WPO, § 5 BS WP/vBP)

Dokumentation / Hand- bzw. Prüfungsakte
(§ 51b WPO, u.a. §§ 39 und 58 BS WP/vBP)

Q
ualitätssicherung

(§
55b

 W
PO

,  §§
50ff. BS W

P/vBP)

M
aßnahm

en zur auftragsbezogenen 
Q

ualitätssicherung
(§

48,60 BS W
P/vBP)

M
an

da
nt

 Cloud-Computing

Blockchain

Kryptowährungen

Big-Data

KI in Prozessen

Qualitätsmanagementsystem

Risiken

Datenschutz Bias durch die KI

Cybersecurity Kontrollverlust

Geldwäsche

Compliance-Systeme

Fachliche 
Verlautbarungen

IDW PS 861 
(Freiwillige 
Prüfungen von KI-
Systemen)

F&A zur praktischen 
Anwendung von 
Automatisierten Tools 
und Techniken (ATT) 
im Rahmen der 
Abschlussprüfung

IDW Knowledge 
Paper zum AI Act

WPK: KI – F&A zum 
Einsatz von 
Künstlicher 
Intelligenz in der 
WP-Praxis 
(24.01.2025)

Geplante Beiträge in UWP
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Markets Act
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Act

Digital 
Governance
Act Data Act

Cyber Resilience Act
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Digitale Transformation und KI: Herausforderungen und Pflichten für Wirtschaftsprüfer 03
/2

02
5

Wo droht Haftung? Wo drohen Sanktionen? Wo drohen Reputationsverluste?

Schutzschild
Wo sichern technische und 
organisatorische Maßnahmen 
die Compliance?
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KIKOM: KI-Kompetenzschulung nach Art. 4 EU AI Act (KIKOM)

08
/2

02
5

Grundlagen, Regulierung und Verantwortung
im Umgang mit KI

Ziel der Kompetenzschulung:

Die KI-Kompetenzschulung vermittelt das nötige Fachwissen und die 
erforderliche Expertise, um die Entwicklungen rund um 

Künstliche Intelligenz sicher einzuordnen und
fundierte Entscheidungen zu treffen.

Sie lernen, 
• wie KI funktioniert, 
• welche Arten es gibt und 
• welche Chancen, Risiken und rechtlichen Rahmenbedingungen

für Ihr Arbeitsumfeld relevant sind.

So können Sie mitreden und mitgestalten! –
Das „MUSS“ für Berater, Prüfer und jeden Akteur in der Wirtschaft.

Sie verstehen die
technischen Grundlagen
von KI

Sie schaffen vor dem Hintergrund der beruf-
lich allgegenwärtigen KI Orientierung für Ihr
Team und Ihre Organisation

Sie kennen die rechtlichen 
Vorgaben 

Bild
 erstellt m

it C
ha

tG
PT 4o

–
01.07.2025
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Eckdatenblatt: KI-Kompetenzschulung für alle 
Mitarbeiter Ihres Hauses (z. B. aus Verwaltung, 
Steuerberatung, Rechtsberatung, etc.) 

08
/2

02
5 

 

1. Zielgruppe:  
• Sekretärinnen 
• Verwaltungskräfte  
• alle fachlichen Mitarbeiter im Bereich Steuer 
• alle Teilnehmer von UWP light 
• NICHT: Teilnehmer an UWP classic Reihe 

2. Buchbar auf www.audfit.de, abrufbar vom 01.12.2025 bis 28.02.2026 
3. Die Ausstellung einer Teilnahmebestätigung erfolgt automatisiert spätestens zum Ende des Abrufzeitraums. 

 

KIKOM basic Teil 1/2 [1,5 h] + Teil 2/2 [1,5 h] 
 

KIKOM add-on audit [2 h] 

Teil 1/2 [1,5 h]: 
Grundlagen –  
KI verstehen  

ohne Technikstudium 
 - inkludiert in 

UWP 1 classic - 

Teil 2/2 [1,5 h]:  
Rechtliche und ethische 

Grundlage  
der KI-Nutzung 
- inkludiert in 

UWP 2 classic - 

 

Einsatz von KI in der 
Wirtschaftsprüfung im Fokus 

 - inkludiert in UWP 3 classic - 

Themenbereich 1:  
Grundlagen der künstlichen In-
telligenz 
• Definition und Funktionsweise 

von KI-Systemen 
• Begriffsbestimmungen 
• Generative KI für die Praxis 
• Arten von KI und Anwendung 

Themenbereich 3:  
Die KI kommt - Vorkehrungen 
und Maßnahmen 
• Förderung von KI-Kompe-

tenz nach Art. 4 EU AI Act 
• KI-Unternehmensrichtlinie 

 Themenbereich 5:  
KI in der Wirtschaftsprüfung 
• Zentrale Erfolgsfaktoren für die 

Einführung von KI 
• Aktuelle KI-Systeme von 

ChatGPT bis zu spezialisierten 
Prüfungstools 

• Praktisches Fallbeispiel: Wie ver-
ändert der KI-Einsatz beim Man-
danten die Abschlussprüfung? Themenbereich 2:  

Risiken und Chancen der KI 
• Trainingsdaten: Welcher In-

put steuert die Ergebnisse? 
• Black-Box-Thematik 
• Halluzinationen 
• Nachvollziehbarkeit 
• Umweltbelastung 
• Effizienzsteigerung und Auto-

matisierung 

Themenbereich 4:  
Einführung in rechtliche 
Grundlagen 
und Maßnahmen 
• Digitale Datenstrategie 

der EU 
• Systematik EU AI Act 

– risikobasierter Ansatz 
• KI und Datenschutz 
• KI und Urheberrecht 
• KI und Haftung 

 

KIKOM basic [ 2 x 1,5 h] 
Premium Webinar OnDemand  

ab 01.12.2025 

 
 
 

KIKOM add-on audit [1 x 2 h] 
Premium Webinar OnDemand 

ab 01.12.2025 

abrufbar ab 01.12.2025 bis 28.02.2026 abrufbar 01.12.2025 bis 28.02.2026 

Teilnahmegebühr pro Person: 280,– € 
≥ 9 Personen: -80,– € 

Teilnahmegebühr pro Person: 200,– € 
≥ 9 Personen: -40,– € 

Große Wirtschaftsprüfung- oder Steuerberatungseinheiten ≥ 10 Teilnehmer:  
Bitte kontaktieren Sie uns: Wir fertigen gerne ein Großkunden-Ermäßigungsangebot für Sie an 

(geschaeftsleitung@audfit.de). 

 

← buchbar: www.audfit.de → 
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Fragebogen zur Ermittlung der KI-Kompetenz - 
Prüfungsassistenz 08

/2
02

5 

 

 Frage 
Punkte 

0 1 2 4 

1 Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit allgemeinen 
KI-Technologien (z. B. ChatGPT)? 
0 = unsicher 

1 = Grundkenntnisse 

2 = routiniert 

3 = sehr sicher 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

2 Wie häufig nutzen Sie KI-Tools bei der Prüfungsvorberei-
tung? 

0 = nie 
1 = selten 

2 = regelmäßig 

3 = täglich 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

3 Können Sie die Funktionsweise von LLMs wie ChatGPT 
grob erklären? 
0 = nein 

1 = teilweise 

2 = ja 

3 = ja mit Beispielen 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

4 Haben Sie bereits mit KI-gestützter Prüfungssoftware 
gearbeitet? 
0 = nein 

1 = testweise 

2 = regelmäßig 

3 = eigenständig vertieft 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

5 Wie oft arbeiten Sie mit Power BI inkl. KI-Funktionen zur 
Datenanalyse? 
0 = nein 

1 = testweise 

2 = mehrmals 

3 = Routine 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 
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 Frage 
Punkte 

0 1 2 4 

6 Wie beurteilen Sie Ihre Fähigkeit, KI-Output kritisch zu 
hinterfragen? 
0 = gar nicht 

1 = begrenzt 

2 = gut 

3 = sehr gut 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

7 Kennen Sie rechtliche Vorgaben (z. B. DSGVO) zur 
Eingabe von Daten? 
0 = nein 

1 = teilweise 

2 = Grundkenntnisse 

3 = ja sicher 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

8 Haben Sie bereits selbständig mit ChatGPT oder 
Perplexity Fachthemen recherchiert? 
0 = nein 

1 = einzelne Male 

2 = regelmäßig 

3 = eigenständige Nutzung 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

9 Nutzen Sie KI zur Generierung von Arbeitspapieren oder 
Textbausteinen? 
0 = nein 

1 = selten 

2 = regelmäßig 

3 = mit Systematik 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

10 Wie sicher sind Sie in der Einschätzung, wann KI sinnvoll 
ist und wann nicht? 
0 = keine Ahnung 

1 = eingeschränkt 

2 = meistens 

3 = sehr sicher 

☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ 

 Gesamtsumme - Punkte     

Auswertung KI-Kompetenz:  

☐☐ 0-10 Punkte:    Niedrig 

☐☐ 11-20 Punkte:  Mittel 

☐☐ 21-30 Punkte:  Hoch 
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Teamrolle Anzahl Einsatz von KI vorgesehen Verfügbare KI-Tools

Bezug zur
Durchführung von 

fachlichen 
Prüfungsanforderungen

IST *) SOLL

Bedarf teilgenommen am Bedarf teilgenommen am Bedarf teilgenommen am

Geschäftsleitung
- Name 1.
              2.
              …

3

 - Analyse von Auftragstabellen
 - Risikofrüherkennung
 - strategische Entscheidungsunterstützung
 - Erstellung KI-Unternehmensleitlinien
 - Auswertung kritischer KPIs

 - Power BI
 - Copilot
 - KI-gestützte Analysetools

ja niedrig hoch X
3 P

X
3 P

X
3 P

Angestellte WP 
(Prüfungsleiter)
- Name 1.
              2.
              ... 6

 - Prüfungsplanung mit KI
 - Risikoanalyse
 - Analyse und Bewertung von KI-Output
 - Fachliche Recherchen
 . Formulierungshilfen
 -  Mandantenkommunikation
 - Präsentation von Prüfungsberichten
 - Weiterentwicklung KI-Einsatz bei Prüfung
 - Verantwortung bei Fehlentscheidungen

 - Chat GPT
 - MS-Copilot
 - Gamma.ai
 - KI-gestützte Prüfungstools
 - sonstige Unterstützungs-KI

ja niedrig hoch X
6 P

X
6 P

X
3 P

Prüfungsassistenz
- Name 1
              2
              …

22

 - KI-gestützte Dokumentenprüfung
 - Datenanalysen mit KI 
 - KI-Unterstützung bei Standardprüfungen
 - Recherche
 - Formulierung Berichtsentwürfe

 - Chat-GPT
 - MS Copilot
 - KI-gestützte Prüfungstools für Datenanalysen,
   Prüfungshandlungen, Dokumentenanalyse
 - KI-gestützte Berichterstellung und Dokumentation

ja niedrig hoch X
22 P

X
22 P

X
22 P

Sekretariat
- Name 1
              2
              …

5

Automatisierung von 
 - Textverarbeitung
 - Terminverwaltung
 - Spracherkennung

 - ChatGPT
 - MS-Copilot nein niedrig gering X

5 P
X

5 P n.a.

Spezialabteilungen
- Name 1
              2
              …

nein

 - Steuer
 - Buchhaltung
 - Jahresabschluss

20

 - Vertragsanalyse
 - juristische Recherche
 - Automatisierte Prüfung rechtlicher Risiken
 - Textgenerierung

 - Kira Systems
 - Legalsense
 - Chat-GPT
 - Perplexity

nein niedrig hoch X
20 P

X
20 P n.a.

 - IT 2

 - Automatisierte Fehleranalyse
 - Log-Auswertungen
 - System-Monitoring
 - KI-Sicherheit
 - Cyber-security

 - KI-basierte Analysesysteme ja mittel hoch X
2 P

X
2 P

X
2 P

 - HR 1
 - Vorselektion von Bewerbungen
 - Mitarbeiterentwicklung
 - Stimmungsanalyse

 - ChatGPT
 - spezifische HR-Anwendungen nein niedrig mittel X

1 P
X

1 P n.a.

 - ESG 2  - Datenanalyse für ESG-Reporting
 - Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken

 - ESG-Software mit KI-Unterstützung
 - ESG-Berichtssoftware mit KI ja niedrig mitel X

2 P
X

2 P n.a.

 - Marketing 1
 - Content-Erstellung
 - Zielgruppenanalyse
 - Kampagnenoptimierung

 - ChatGPT
 - spezifische Marketingtools nein niedrig mittel X

1 P
X

1 P n.a.

Hausmeister 1  - keine  - keine nein niedrig  - keine - n.a. n.a. n.a.

63 62 P 62 P 30 P

Hinweis: Diese Analyse muss im Unternehmen  auf den unternehmensindividuellen Kontext angepasst und auf Ebene des einzelnen Mitarbeiters durchgeführt werden!

KI-Kompetenzmatrix zur Erhebung des Schulungsbedarfs am Beispiel einer WP-Praxis (exemplarisch)

Einführung in die
kanzleiindividuelle

KI-Unternehmensrichtlinie
– obligatorisch

KIKOM basic [3h]
ab 01.12.2025
www.audfit.de

add-on audit [2h]
ab 01.12.2025
www.audfit.de

Schulungsbedarf                Geforderte KI-Kompetenz
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KI-Unternehmensrichtlinie 
Klar & Zahlen GmbH (Stand: xx.xx.xxxx) 08

/2
02

5 

 
Hinweis:  
Die vorliegende KI-Unternehmensrichtlinie wurde für das Fallbeispiel der WP-Praxis 
„Klar & Zahlen GmbH“ entwickelt.  
Sollten Sie diese Vorlage für Ihr eigenes Unternehmen verwenden wollen, wird emp-
fohlen, sie an die spezifischen Rahmenbedingungen, Strukturen und Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens anzupassen.  
Es handelt sich um ein Muster, das keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. 
Wenden Sie sich im Zweifelsfall in Ihren Anwalt. 

 

Übersicht: 

1. Vorbemerkung 

2. Zweck der KI-Richtlinie 

3. Geltungsbereich dieser Richtlinie 

4. Sorgfaltspflicht bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten 

5. Datenschutz 

6. Verschwiegenheitspflicht 

7. Zugelassene KI-Systeme 

8. Zulässige und unzulässige Nutzung von KI-Tools 

9. Transparenz und Dokumentation von KI-gestützen Inhalten 

10. Haftung und Regelverstöße 

11. Einhaltung der KI-Richtlinie 

 

1. Vorbemerkung 

 Eine KI-Richtlinie ist derzeit gesetzlich nicht vorgeschrieben, bietet aber hilfreiche Ori-
entierung im verantwortungsvollen und sicheren Einsatz von KI im Unternehmen.  

 Version 1.0 – gültig ab 01.09.2025 

 Verantwortlich: Geschäftsführung und KI-Kompetenzbeauftragter 

 Geltungsbereich: gesamte Kanzlei inkl. Verwaltung und Fachabteilungen 

2. Zweck der KI-Richtlinie 

 

Der Einsatz von KI bietet neue Chancen, erfordert aber – wie jede Technologie – einen 
verantwortungsvollen und kontrollierten Umgang. Diese KI-Richtlinie dient der geregel-
ten, transparenten und verantwortungsvollen Nutzung von KI-Technologien innerhalb 
unserer Praxis. 

 
Ziel ist es, die rechtlichen Anforderungen, insbesondere aus der EU KI-Verordnung, der 
DSGVO sowie den Berufsgrundsätzen für WP  einzuhalten und gleichzeitig die Effizienz 
und Qualität unserer Prüfungs- und Beratungsleistungen zu steigern. 
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2. Zweck der KI-Richtlinie; Forts. 

 

Gleichzeitig sind alle Mitarbeitenden dazu aufgefordert, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit 
über aktuelle Entwicklungen, Risiken und Best Practices beim Einsatz von KI-Tools zu in-
formieren.  Auch beim Einsatz von KI bleibt es die persönliche Verantwortung der Mit-
arbeitenden, rechtliche, fachliche und technische Fehler sowie Qualitätsmängel zu 
vermeiden – so, als wäre die Leistung ohne Unterstützung durch KI erbracht worden.  

3. Geltungsbereich dieser Richtlinie 

 

Diese KI-Richtlinie gilt für  
• Alle Mitarbeitenden der Kanzlei (inkl. Geschäftsführung, WPs, Prüfungsmitarbei-

tende, Rechtsabteilung, IT, Human Ressources, Marketing, Sekretariat) 
 

4. Sorgfaltspflicht bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten 

 
Mitarbeitende sind verpflichtet, alle durch KI-Tools erstellten Inhalte – etwa Texte, Bil-
der, Programmcode, Präsentationen oder Analysen – vor ihrer Nutzung im betriebli-
chen Kontext sorgfältig zu prüfen.  

 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf folgende Risiken:  
• Inhaltliche Fehler: Unvollständige, falsche oder irreführende Informationen 

(Beispielsweise darf ein KI-generiertes Bild nicht als „echtes“ Foto ausgegeben 
werden, sondern muss entsprechend gekennzeichnet werden.) 

• Rechtliche Risiken: Verletzung von Urheberrechten, Datenschutzverstöße oder von  
Persönlichkeitsrechten 

• Diskriminierende oder unangemessene Inhalte: z.B. durch voreingenommene Trai-
ningsdaten 

• Sicherheitsrisiken: Verletzung Berufspflichten durch Offenlegung vertraulicher Infor-
mationen 
 

Die Verantwortung für die Qualität, Korrektheit und Rechtssicherheit der verwendeten 
Inhalte liegt – auch bei Einsatz von KI – bei den jeweiligen Mitarbeitenden.  
 
KI-generierte Inhalte dürfen nur nach sorgfältiger Prüfung für betriebliche Zwecke ver-
wendet, gespeichert oder weitergegeben werden. 

5. Datenschutz 

 

Beim Einsatz von KI-gestützten Anwendungen ist der Schutz personenbezogener Daten 
besonders zu beachten.  
Viele KI-Tools verarbeiten Daten auf Servern außerhalb der EU, oft ohne Einhaltung der 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dadurch kann nicht ausge-
schlossen werden, dass eingegebene Informationen dauerhaft gespeichert, weiterver-
arbeitet oder für Trainingszwecke verwendet werden.  
Daher gilt:  

 

Es dürfen niemals personenbezogene Daten in KI-Tools eingegeben werden, 
insbesondere keine:  
• Namen von Kunden, Mitarbeitenden oder Geschäftspartnern 
• Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen 
• Kundennummern, Vertragsdaten oder interne Kennziffern 
• Bank- und Zahlungsdaten 
• Gesundheitsdaten oder Informationen über persönliche Lebensverhältnisse 
• Religion oder Staatsangehörigkeit 
• Zugangsdaten, Passwörter oder sonstige sicherheitsrelevante Informationen 
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5. Datenschutz; Forts. 

 

Die Einstellungen zur Datennutzung sind zu prüfen: 
Wenn das verwendete KI-Tool entsprechende Optionen anbietet, ist sicherzustellen, 
dass eingegebene Daten nicht für Trainingszwecke gespeichert oder weiterverwen-
det werden. Diese Einstellungen sind vor der Nutzung zu aktivieren. 

6. Verschwiegenheitspflicht 

 

Die Wahrung von Betriebsgeheimnissen und die Einhaltung der beruflichen Verschwie-
genheitspflicht gelten uneingeschränkt auch bei der Nutzung von KI-gestützten An-
wendungen.  
Mitarbeitende sind verpflichtet, keine vertraulichen oder geschützten Informationen in 
KI-Tools einzugeben, insbesondere dann nicht, wenn diese Daten auf externen Ser-
vern verarbeitet oder gespeichert werden könnten.   

 

Als vertraulich gelten insbesondere:  
• Finanzdaten und interne Zahlen (z. B. Bilanzen, Umsätze, Kalkulationen, Gehälter) 
• Vertrags- und Kundendaten (z. B. Inhalte von Mandatsvereinbarungen, Angebots-

details) 
• Strategische Informationen (z. B. Geschäftspläne, Investitionsentscheidungen, 

Marktanalysen) 
• Internes Fachwissen und Methoden (z. B. Prüfungsansätze, Bewertungssysteme, in-

terne Arbeitshilfen oder Checklisten) 
• Nicht veröffentlichte rechtliche oder steuerliche Einschätzungen 
• Technische oder organisatorische Sicherheitsmaßnahmen. 

 
Diese Informationen unterliegen der beruflichen und vertraglichen Verschwiegenheits-
pflicht und dürfen nicht über KI-Tools an Dritte weitergegeben werden.  

7. Zugelassene KI-Systeme 

 
Der Mitarbeitende verwendet bei der Arbeit und auf unternehmenseigenen Geräten 
ausschließlich die von der Geschäftsführung freigegebenen Programme, Apps oder 
Browser-Erweiterungen gemäß Anlage A.  

 
Sofern der Mitarbeitende Zweifelsfragen zur Anwendung hat, wie zum Beispiel hinsicht-
lich Datenschutz oder zum Umfang der zulässigen Nutzung, hat er sich an seine Füh-
rungskraft zu wenden. 

8. Zulässige und unzulässige Nutzung von KI-Tools 

 

Die Nutzung von KI-gestützten Tools kann in bestimmten Arbeitsbereichen eine sinn-
volle Unterstützung bieten. Grundsätzlich gilt jedoch: Die persönliche und eigenver-
antwortliche Erbringung der Arbeitsleistung steht im Vordergrund.  
Der Einsatz von KI darf diese Verantwortung nicht ersetzen, sondern nur gezielt und 
unterstützend erfolgen. 

 Beispiele für den zulässigen und unzulässigen Einsatz von KI-Anwendungen sind in An-
lage B aufgeführt.  
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8. Zulässige und unzulässige Nutzung von KI-Tools; Forts. 

 

Nicht (mehr) zulässige KI-Anwendungen lt. KI-Verordnung (EU) 2024/1689 (Anhang III, 
Hochrisiko) (Wortlaut wird in Anlage C wiedergegeben): 
 
KI-Systeme fallen unter die Kategorie „verbotene KI“ oder „Hochrisiko KI“, wenn sie 
automatisiert Menschen bewerten, kategorisieren oder diskriminieren könnten. 
 
Beispiele:  
• Automatisierte Eignungsbewertungen auf Basis von Verhalten, Sprache, Aussehen 
• Systeme, die Entscheidungen treffen, ob ein Bewerber angenommen oder abge-

lehnt wird – ohne menschliche Kontrolle 
• KI-gestützte Persönlichkeitsanalysen (z. B. „Social Scoring“ durch Unternehmen im 

Bereich Kundenbewertung, Personal) 
• Deepfakes ohne Offenlegung (Täuschung durch KI-generierte Inhalte) 

 
Diese Arten von Anwendungen sind nach der KI-Verordnung entweder verboten oder 
nur unter strengsten Auflagen erlaubt.  

9. Transparenz und Dokumentation von KI-gestützten Inhalten 

 
KI darf nur unter klarer Nachvollziehbarkeit und Dokumentation in prüferischen Arbeits-
papieren, Prüfberichten (ggf. Sicherung in mehreren Generationen – vor und nach 
Freigabe) oder Arbeitsergebnissen verwendet werden. 

 

8.1. Freigabe 
KI-gestützte Inhalte (Texte, Bilder, Datenanalysen, Code, Präsentationen etc.) dürfen 
nicht ohne vorherige Prüfung und Freigabe durch die zuständigen Personen oder Füh-
rungskräfte verwendet, veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.  
Es gelten die gleichen internen Freigabeverfahren wie bei klassischen Arbeitsergebnis-
sen – ergänzt um spezifische Anforderungen zur Kennzeichnung und Nachvollziehbar-
keit. 

 

8.2. Kennzeichnungspflicht 
KI-gestützte Inhalte müssen transparent und nachvollziehbar als solche kenntlich ge-
macht werden – insbesondere bei externer Nutzung oder Veröffentlichung.  
Eine Kennzeichnung ist auch bei internen Dokumenten sinnvoll, um spätere Nachvoll-
ziehbarkeit zu gewährleisten. 

 

8.3. Dokumentation 
Der Input (Prompts, Ausgangsfragen) sowie der generierte Output der KI müssen ab-
gespeichert und nachvollziehbar dokumentiert werden, idealerweise im jeweiligen 
Projekt- oder Arbeitspapier. 
 
Die Dokumentation muss auch enthalten:  
• den verwendeten KI-Dienst bzw. das Tool (inkl. Version) 
• das Datum und den Zweck der Nutzung 
• die durchgeführten Prüf- und Kontrollmaßnahmen, mit denen die fachliche, recht-

liche und technische Korrektheit sichergestellt wurde. 
  
Diese Unterlagen sind für eventuelle Rückfragen, Nachweise oder Qualitätssicherun-
gen aufzubewahren. 
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10. Haftung und Regelverstöße 

 

Die Nichtbeachtung dieser KI-Richtlinie, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und 
Vertraulichkeit, kann im Einzelfall arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.  
Diese können – je nach Schwere des Verstoßes – von einer Ermahnung bis hin zu dis-
ziplinarischen Maßnahmen (z. B. Abmahnung oder Kündigung) reichen.  

 Bei Unsicherheiten zur Nutzung von KI ist rechtzeitig Rücksprache mit der Führungskraft 
oder der zuständigen Fachabteilung zu halten.  

11. Einhaltung der KI-Richtlinie 

 

Hiermit bestätigt der Mitarbeiter 
 
                                ____________________________________ 
                                      (Vorname, Name, Abteilung) 

„Ich bestätige, dass ich die KI-Richtlinie gelesen, verstanden und akzeptiert habe.  
Ich verpflichte mich, die in der KI-Richtlinie enthaltenen Regeln und Hinweise bei der 
KI-Nutzung von KI-Systemen einzuhalten.“ 
 
Name:                      ___________________________________ 
 
Ort, Datum:             ____________________________________ 
 
Unterschrift:             ____________________________________ 
 

 

 
Anhänge:  

Anhang A: Erlaubte KI-Tools 

Anhang B: Zulässige und unzulässige Anwendung von KI-Tools 

Anhang C: Anhang III „Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 Abs. 2“ der  
 KI-Verordnung (EU) 2024/1689 vom 13.06.2024 (Amtsblatt der  
 EU 12.07.2024) 
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Anhang A zur KI-Unternehmensrichtlinie (Stand: xx.xx.xxxx) 
Klar und Zahlen GmbH: 

Erlaubte KI-Tools 

1. Textgenerierung und sprachliche Unterstützung 
a. Chat-GPT  
b. Gemini 
c. MS Copilot (Word, Outlook, Teams) 
d.  

 
2. Recherche 

a. Perplexity 
b.  

 
3. Datenanalyse und Automatisierung 

a. Power BI (mit KI-gestützten Funktionen) (zur visuellen Aufbereitung 
von Daten, Trends und Abweichungsanalysen) 

b. Excel Copilot/ Microsoft 365 Copilot (Automatisierung von Kalkulatio-
nen, Zusammenfassungen, Trendanalysen) 

c.  
 

4. Bild- und Visualisierungstools 
a. Dall-E, Midjourney (Symbolbilder für interne Schulungen, illustrative 

Präsentationen) 
b.  

 
5. KI-Übersetzungs- oder Schreibassistenten wie DeepL 

 
 

Nicht erlaubt: Benutzung des KI-Chatbots oder der Apps von DeepSeek. 
 
(Hinweis: Diese Liste ist fortlaufend zu aktualisieren und bestmöglich via Intranet 
den Mitarbeitenden zugänglich zu machen.) 
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Anhang B Anlage zur KI-Unternehmensrichtlinie (Stand: xx.xx.xxxx) 
Klar und Zahlen GmbH: 

Zulässige und unzulässige Anwendung von KI-Tools 
 

Anwendungsfall KI-gene-
rierter Text 

KI-gene-
riertes Bild Hinweise/Einschränkungen 

Interne Präsentationen ✓ ✓ Keine vertraulichen Inhalte;  
Quellen angeben 

Werbeanzeigen/Marketing-
kampagnen 

✓ ✓ 
Urheberrecht beachten, ggf. Li-
zenzen prüfen; Deepfake-Täu-
schungseffekte vermeiden 

Website-/Produkttexte ✓ ? 
Texte prüfen und anpassen; keine 
Bilder ohne Lizenzierung bzw. 
Kennzeichnung verwenden 

Vertragstexte/rechtliche 
Formulierungen 

  Nur durch Fachpersonal erstellen; 
hohe rechtliche Unsicherheit 

Schulungsmaterialien ✓ ✓ 
Inhalte müssen sachlich überprüft 
werden 

Social Media Beiträge ✓ ✓ 
Veröffentlichung nur nach Frei-
gabe; Urheber- und Persönlich-
keitsrechte prüfen 

Kundenkommunikation ? ? 
Nur Textvorschläge; keine auto-
matisierte Kommunikation ohne 
Freigabe 

Berichte, Analysen ✓ ? 
Keine sensiblen Daten; Grafische 
Visualisierungen müssen korrekt 
gekennzeichnet werden 

Bewerbungsprozesse: Vor-
sortierung von Bewerbun-
gen und Terminkoordination 

✓ ✓ 
Erlaubt, wenn Ergebnis geprüft 
und DSGVO-konform angewen-
det wird 

 
Hinweis: Diese Liste ist an die unternehmensindividuellen Gegebenheiten anzupassen! 
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Anhang C zur KI-Unternehmensrichtlinie (Stand: xx.xx.xxxx) 
Klar und Zahlen GmbH: 

Anhang III „Hochrisiko-KI-Systeme gemäß Artikel 6 Abs. 2 der KI-Verordnung 
(EU) 2024/1689 vom 13.06.2024 (Amtsblatt der EU 12.07.2024) 
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08.11.2024 EU-Rat Budapester Erklärung
Forderung nach der "Einführung einer Vereinfachungsrevolution", indem eine 
klare, einfache und intelligente Regulierungsrahmen für Unternehmen 
sichergestellt und Verwaltungs-, Regierungs- und Berichtslast, insbesondere für 
KMU, drastisch reduziert wird.

26.02.2025 EU-Kommission Legislativpakt - Omnibus zur Vereinfachung der EU-Vorschriften und zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

"80": Stop-the-Clock, d.h. zeitliche Verschiebung Anwendung CSRD und 
CSDDD
"81": Anpassung Schwellenwerte und Anforderungen von CSRD, EU-Taxonomie-
VO und CSDDD

27.03.2025 EU-Kommission/EFRAG Mandat zur Erarbeitung von Vorschlägen für ESRS-Vereinfachungen bis 
31.10.2025 (verschoben auf 30.11.2025)

14.04.2025 EU-Parlament und EU-Rat Rechtsvorschrift "Stop-the-clock" (Einigung zwischen EU-Parlament  und EU-
Rat): Verschiebung des Inkrafttretens der Meldepflichten für die Unternehmen, 
die zuvor erstmals für die Geschäftsjahre 2025 oder 2026 Bericht erstatten 
mussten (Welle 2 und Welle 3)
Veröffentlicht als Richtlinie (EU) 2025/794 im EU-Amtsblatt
Beachte: Umsetzung in nationales Recht bis 31.12.2025 notwendig!

23.06.2025 EU-Ministerrat Vorlage seiner Verhandlungsposition zum Vorschlag der EU-Kommission für 
Änderung CSRD

24.06.2025 EU-Parlament
Vorlage der Verhandlungsposition zur Vereinfachung von CSRD und CSDDD

04.07.2025 EU-Kommission Veröffentlichung des Delegierten Rechtsaktes zur Vereinfachung der EU-
Taxonomie
gültig ab 01.01.2026 für Berichtsjahr 2025

11.07.2025 EU-Kommission "Quick-Fix"-Verordnung zur Vereinfachung der ESRS Set 1 für Welle 1 
Unternehmen (ab Berichtsjahr 2025)
(insbesondere Verlängerung der Phase-in-Regelungen)

30.07.2025 EU-Kommission Offizielle Empfehlung zur Anwendung des freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards 
für nicht-börsennotierte KMU (VSME)

31.07.2025 EFRAG Entwürfe der überarbeiteten ESRS Set 1 werden veröffentlicht und zur 
Konsultation gestellt (Frist: 29.09.2025)

Herbst 
2025

Trilog-Verfahren EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Ministerrat verhandeln über die finale 
Version des Omnibus-Entwurfs mit
inhaltlichen Änderungen an der CSRD und CSDDD
Ziel: Einigung bis Ende 2025

Ende 
2025/Frühj
ahr 2026

Nach erfolgreichem 
Trilog-Verfahren Abstimmung und Billigung des finalen Rechtstextes in EU-Parlament und EU-Rat 

und anschließende Veröffentlichung im EU-Amtsblatt

2026 EU-Mitgliedstaaten Umsetzung der neuen Vorgaben in nationales Recht (idR beträgt Frist 12 
Monate ab Veröffentlichung der geänderten Richtlinie)
erst nach 
 - Veröffentlichung im EU-Amtsbaltt
 - Nationaler Umsetzung 
sind die neuen Regelungen verbindlich (wobei die Berichtspflicht für viele 
Unternehmen (der 2. Welle) erst ab dem Gj 2027 beginnt)

UQMS 2025 Praxishilfe 4/1

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 
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Der Weg zum Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte*) 
 

§ 289b HGB-E: Pflicht zur Erweiterung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht 
 

§ 324b HGB-E: Pflicht zur Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts durch einen  
 

§ 324e HGB-E: Wirtschaftsprüfer/-gesellschaften, die einen Eintrag im Berufsregister haben:  
 

Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts 
 

§ 38 Nr. 1g WPO-E: Einzel-WP  
Registrierung als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte 

 

§ 13d Abs. 2 WPO-E: WP-Gesellschaft auf Antrag Registrierung als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte möglich, wenn mindes-
tens einer der im Namen der Gesellschaft tätigen Wirtschaftsprüfer als Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte eingetragen ist 

 

Registrierung als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts notwendig (§ 13d WPO-E) 
 

Noch nicht bestellt 
(zukünftiger Regelfall) Bestellt als WP vor 1.1.2026 

Beginn WP-Prüfungsverfahren (= Antrag auf Zulassung zum WP-
Examen bei WPK eingegangen) bis zum 1.1.2024 und Bestellung 

bis zum 1.1.2026  

§ 13d Abs. 1 WPO-E § 13d Abs. 3 WPO-E 
 

Bestehen des WP-Examens (allgemeine Voraussetzung) 
§ 13d Abs. 2 WPO-E 

 

Prüfung nach § 13c Abs. 1 bestanden 

 

Zusatzmodul Prüfung zum Prüfer für Nachhal-
tigkeitsberichte  

 

Nachweis mindestens achtmonatige Ausbil-
dung mit Teilnahme an 

• Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten o-
der 

• Mitwirkung an anderen nachhaltigkeits-
bezogenen Dienstleistungen 

bei einer der Stellen gem. § 9 Abs. 3 WPO 

 
Organisatorisch und 
zeitlich im Rahmen 
des WP-Examens  

 

Freiwillige Zu-
satzqualifikation 
(nicht Pflichtbe-
standteil des WP-
Examens!)  

 

Ausbildung kann als Teil der praktischen Ausbil-
dung nach § 9 Abs 1 und 2 absolviert werden 
(muss nicht zusätzlich erfolgen) 

 

Nach dem Be-
stehen des WP-
Examens als ge-
sonderte Prüfung 

Nachweis ist nicht Voraussetzung für die Prüfung 
und kann auch nachträglich erbracht werden 
(Bis zum Antrag auf Registrierung) 

 

Nachweis der Teilnahme an ei-
ner Fortbildung zur Erlangung 
von Kenntnissen über Nachhal-
tigkeitsberichte und deren Prü-
fung 
 

Allgemeine Pflicht zur laufen-
den Fortbildung gilt auch für 
die als Prüfer für Nachhaltig-
keitsberichte eingetragenen 
WP 
(im Rahmen der allgemeinen 
40-stündigen Fortbildungs-
pflicht) 

Fortbildung umfasst die Inhalte nach § 24b WiPrüfPV 
 

1. Rechtliche Anforderungen und Standards für 
die Aufstellung der jährlichen und konsolidie-
ren Nachhaltigkeitsberichte 

2. Nachhaltigkeitsanalyse 
3. Due-Diligence-Prozesse zur Nachhaltigkeits-

aspekten und  
4. Rechtliche Anforderungen und Standards für 

die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 
 

Antrag auf Registrierung 
 

WPK hat bei Antragstellung auf Registrierung zu 
prüfen, ob die Fortbildung im Hinblick auf  
• Inhalt und  
• Umfang (40 Std.) *) (Stand: 24.07.2024) 

zur Vermittlung der notwendigen Kenntnisse 
ausreichend und geeignet erscheint 
 

Registrierung im Berufsregister nach § 
38 Nr. 1g WPO-E als Prüfer für Nachhal-
tigkeitsberichte 

 

Antrag auf Registrierung Keine Registrierung im Berufsregister 
nach § 38 Nr. 1g als Prüfer für Nach-
haltigkeitsberichte 

 

ja 
ja 

nein 
ja 

Falls WPK Fortbildung für 
nicht ausreichend und 
angemessen hält 
 

Zeitlich 
flexibel 

! ! 

* Grundlage: Regierungsentwurf zum CSRD-Umsetzungsgesetz vom 24.07.2024 
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Modul 4 

Modul 3 Modul 5 

Modul 6 

Gliederung ESG Qualifizierungsprogramm 2025/2026: Onitialfortbildung PfNB + Update Änderungen vorbehalten; .Stand: 05.09.2025. 

(g
an

zt
äg

ig
 –

 6
,7

5 
h)

   
 E

SG
B 

1.
 

 Rechtliche Anforderungen und Standards für die Aufstellung der jährlichen. 
 und konsolidierten Nachhaltigkeitsberichte (Teil 1 von 4). 
Nachhaltigkeitsberichterstattung – Überblick  

1. Ziele und Grenzen, Erwartungen und Mitarbeit 

2. ESG-Reporting: Zielsetzung, Notwendigkeit, das Unternehmen als 
Verpflichteter 

3. Rechtliche Anforderungen für die Aufstellung der jährlichen und 
konsolidierten Nachhaltigkeitsberichte 

4. Standards für die Aufstellung der jährlichen und konsolidierten 
Nachhaltigkeitsberichte 

5. Überblick über die Kerninhalte der EU Taxonomie 

6. Überblick über die Pflichten gemäß LkSG/CSDDD 
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 6
,7

5 
h)

   
 E
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B 

3.
 

 Rechtliche Anforderungen und Standards für die Aufstellung der jährlichen. 
 und konsolidierten Nachhaltigkeitsberichte (Teil 2 von 4). 
EU Taxonomie-Verordnung 

1. Die EU Taxonomie-Verordnung 

2. Einführung: Die sechs Umweltziele der Taxonomie-Verordnung 

3. Schritt für Schritt: Methodische Vorgehensweise zur Beurteilung von 
Wirtschaftsaktivitäten 

4. Im Fokus: Bestimmung der relevanten Kennzahlen 

5. Praxisfälle zur Anwendung der EU Taxonomie 

6. Transparenz: ESEF-VO und Offenlegungspflichten  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (g
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5.
 

 Rechtliche Anforderungen und Standards für die Aufstellung der jährlichen. 
 und konsolidierten Nachhaltigkeitsberichte (Teil 4 von 4). 
Umwelt, Soziales und Governance 

0. Kurzrepetitorium zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG 1, ESG 2, ESG 4) 
anhand von zwölf Arbeitstiteln 

1. ESRS E2 „Umweltverschmutzung“ 

2. ESRS E3 „Wasser- und Meeresressourcen“ 

3. ESRS E4 „Biodiversität und ökologische Vielfalt“ 

4. ESRS E5 „Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft“ 

5. Weitere spezifische Standards und Berichtsbestandteile (social aspects) 
ESRS S1 – ESRS S4 

6. ESRS G1 „Geschäftsgebaren“ 

7. Exkurs: Sektorspezifische Standards 

8. Offenlegungstechnik: XBRL-Taxonomie zu ESRS und Taxonomie-VO 
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 6
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5 
h)

   
 E

SG
B 

2.
 

 Nachhaltigkeitsanalyse, Due-Dilligence-Prozesse zu Nachhaltigkeitsaspekten. 
Implementierung ESG-Management  

1. Nachhaltigkeitsanalyse: Strategie und Geschäftsmodell des Unternehmens 
in Bezug auf Nachhaltigkeit 

2. Nachhaltigkeitsanalyse: Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS hinsichtlich 
finanzieller Wesentlichkeit und Wesentlichkeit der Auswirkungen (doppelte 
Wesentlichkeit) 

3. Nachhaltigkeitsanalyse: Übergangsplan im Bereich Kilmaschutz sowie ggf. 
ergänzende Resilienzanalyse 

4. Due-Dilligence-Prozesse zu Nachhaltigkeitsaspekten 

5. Zusammenfassung: Projektschritte und Aktivitäten-Maßnahmen-Plan 
 

 

  

 
 

Update: ESG aktuell 

ESG aktuell 04/2025 [0,75 h] – gebührenfrei – Premium Webinar OnDemand 

 

ESG aktuell 09/2025 [0,75 h] – gebührenfrei – Premium Webinar OnDemand 

 
ESG aktuell 11/2025 [0,75 h] – gebührenfrei – Premium Webinar live  

am 06.11.2025 von 16:45 h – 17:30 Uhr 
Premium Webinar OnDemand 

 

(g
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5 
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B 

4.
 

.Rechtliche Anforderungen und Standards für die Aufstellung der jährlichen. 
 und konsolidierten Nachhaltigkeitsberichte (Teil 3 von 4). 
Cross-over-Standards & Klima 

1. Die ESRS-Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(Repetitorium) 

2. ESRS 1 – Allgemeine Anforderungen 

3. Im Fokus: Praktische Umsetzung des Prozesses der doppelten 
Wesentlichkeit 

4. ESRS 2 – Allgemeine Angaben (einführender Berichtsteil) 

5. Themenbereich ESRS E1 „Klimawandel“ 

6. Im Fokus: Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen 
 

 

  

 
 

Update: Next level 2026 

Update:  
• ESG Next level [6h] am 21.01.2026 (9.00 – 16:30 Uhr)–  
• Update 12 ESRS – komplett – Aktualisierung Module 1–6 
• VSME 

 
Over-all-Update 2026 für  

• Prüfer für Nachhaltigkeitsberichterstattung 
• ESG Auditor AUDFIT AKADEMIE 

 

(g
an
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 6
,7

5 
h)

   
 E
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P.

 

.Rechtliche Anforderungen und Standards für die Prüfung von. 
 Nachhaltigkeitsberichten. 
Prüfung Nachhaltigkeitsberichterstattung 

1. Überblick: Pflicht zur Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 

2. Wie werde ich als WP registrierter Prüfer für Nachhaltigkeitsberichte (§ 324 
HGB-E)? 

3. Historie und Gegenwart: Nationale Prüfungsstandards zur Prüfung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung:  
IDW EPS 352 (08.2022), IDW EPS 990 (11.2022), IDW EPS 991 (11.2022) 

4. Gegenwart und Zukunft: Fachliche Grundlagen des ED ISSA 5000 
(International Standard on Sustainability Assurance) vom 01.12.2023 

5. Masterplan zur Prüfung einzelner Aspekte der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung  
(einschließlich zahlreicher Arbeitshilfen) 

6. Im Fokus: Unterschiede zwischen begrenzter und hinreichender 
Sicherheit 

7. Im Fokus: Besonderheiten zum Auftragsannahmeprozess 

8. Im Fokus: Besonderheiten zur Wesentlichkeit bei der Prüfung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 

9. Im Fokus: Besonderheiten beim nachhaltigkeitsbezogenen Internen 
Kontrollsystem 

10. Die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch den Aufsichtsrat 
 

 

 

 

Modul 1 

Modul 2 

1 2 
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Projektskizze für die unternehmensindividuelle Sustainability-Transformation (12-Stufen-Modell)  

 

  Verantwortlich Beginn 
(Plan) 

Ende 
(Plan) 

Projektfortschritt 
berichten an 

(Frequenz / wen) 

Beginn 
(IST) 

Ende 
(Ist) 

Bemerkung 

  (Datum/Kz) (Datum/Kz) (Datum/Kz) (Datum/Kz) (Datum/Kz) (Datum/Kz) (Datum/Kz) 

Step 1 KMU (keine gesetzliche Verpflichtung), aber ggf. Markterfordernis durch Auftraggeber 
• Sondierung der Notwendigkeit und Dringlichkeit zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts 
Prospektive Betrachtung: 
Rechtzeitige Analyse, welche Geschäftspartner eine ESG-Berichterstattung vom Unternehmen fordern könnte:  
• Kunden (öffentliche Hand), Lieferanten, Banken, Ermittlung der von Geschäftspartner zukünftig benötigten Da-

ten 

       

Step 2 Einheitliche Beschlussfassung im Geschäftsführungskreis und Einbindung weiterer Führungsebenen 
• Beschäftigung mit neuen Themen nicht immer beliebt 
• Projekt vorantreiben und Rückendeckung durch oberste Führungsebene notwendig 

       

Step 3 Einbindung Gesellschafter und Aufsichtsgremien, Überwachungsorgane 
• Festlegung Eckdaten zum ESG-Projekt: Parameter bspw. Personalstellen, Verantwortlichkeiten, Budget (interne 

und extern); Zeitschiene; Jour Fix zur gegenseitigen Information und Erfolgskontrolle) 

       

Step 4 Nachhaltigkeitsteam bestimmen und unternehmensintern kommunizieren 
• Möglichst fachbereichsübergreifende ESG-Teambildung z. B. Entwicklung, Einkauf, Verkauf, Logistik, Qualitätssi-

cherung, Personal, Legal, Finance, Controlling; Strategie 
• Berücksichtigung der Verzahnung aller Abteilungen zur Beschaffung der erforderlichen Daten 

       

Step 5 Unternehmensweite Definition einer Nachhaltigkeitsstrategie 
• Startpunkt der Nachhaltigkeits-Due-Dilligence (mehrjähriger Leitfaden mit Erfolgskontrolle) 

       

Step 6 Bestandsaufnahme durchführen (Inventur) 
• Im Betrieb gibt es oft bereits Aktivitäten, um nachhaltiger zu werden. Aber diese standen bislang unter anderen 

Überschriften (z. B. Kostensenkung) 
• Erhebung der vorhandenen Aktivitäten im Zusammenhang mit Umwelt- und Sozialaspekten 

       

Step 7 Zeitschiene für den ESG-Transformationsprozess 
• Definition von Zuständigkeiten und Handlungsfeldern 
• Einführung IT-Systeme zur Datenerhebung und -sammlung 
• Vorgabe von Terminen 

       

Step 8 Ermittlung unternehmensindividueller Handlungsfelder 
Umfang abhängig von Unternehmensgröße (Skalierung), Mindestumfang:  
• Wesentlichkeitsanalyse, Einbindung Stakeholder, Wesentlichkeitsmatrix, Abgleich mit Anforderungen nach 

ESRS, Gap-Analyse 

       

Step 9 Entwicklung, Festlegung und Freigabe des ESG-Aktivitäten-Maßnahmenplans 
• Festlegung operativer Ziele mit Bezug zur Nachhaltigkeit 
• Maßnahmen so festlegen, dass sich Kennzahlen definieren lassen (Erfordernis der Metrik), mit denen die Zieler-

reichung im Hinblick Nachhaltigkeit gemessen werden kann 
• Implementierung des ESG-Managementsystems (Gesamtheit sämtlicher ESG-IKS-Prozesse) 

       

Step 10 Erstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts und Einbindung des qualifizierten Prüfers, ggf. des Abschlussprüfers 
• Ermittlung Berichtsinhalte nach ESRS 
• Inkl. Festlegung notwendiger Kennzahlen 

       

Step 11 Offenlegung Nachhaltigkeitsbericht im ESEF-Format auf ESAP        

Step 12 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 2025 ff.: „ESG-Update der Aufbau- und Ablauforganisation“,  
Jährliche Aktualisierung des Nachhaltigkeitskonzepts Nachhaltigkeitsstrategie und wesentliche Themenfelder 
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Übersicht Qualitätsmanagementzirkel (in Analogie zu § 55b WPO und IDW QS 1 (IDW QMS 1 (09.2022))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WP/WPG – 
Praxisleitung/ 

QS-Verantwortliche 

1. Praxis-/  
Qualitätsumfeld 

2. QS-Ziele 

3. QS-gefährdende 
Risiken 

4. QS-Regelungen 

5. Kommunikation 
und Dokumentation 

6. Überwachung 
(Nachschau) und 

kontinuierliche 
Verbesserung 

1. Praxis-/Qualitätsumfeld 
Schaffung günstiges QS-Umfeld 
• Führungsspitze („tone at the top“) 
• Schulung zur Kommunikation 
• Leistungsbeurteilung 
• Vergütungsregelung 

2. QS-Ziele 
• Festlegung durch Praxis 
• Berufspflichten gem. Regelungen im QSS bzw. 

nach IDW QMS 1 (09.2022) (BS WP/vBP, u. a. 
Normen) 

• Sonstige QS-Ziele: 
• Minimierung Haftungsrisiken 
• Erwartungen Stakeholder 

3. QS-gefährdende Risiken 
Festlegung/Einschätzung von 
• Risiken (Umfeld, Praxisinterne Sachverhalte) 
• Eintrittswahrscheinlichkeiten 

4. QS-Regelungen 
Festlegung/Einführungen 
• Praxisorganisation 
• Auftragsdurchführung 
• Nachschau 

5. Kommunikation und Dokumentation 
• Information der Mitarbeiter über 

- Rollen 
- Verantwortlichkeiten 
- Risiken 

• Information Verantwortliche über 
- festgestellte Verstöße 

• Dokumentation QSS 

6. Überwachung (Nachschau) und konti-
nuierliche Verbesserung 
a) Prozessintegrierte und unabhängige 

Überwachung (Nachschau) 
b) Angemessene Zeitabstände (Ab-

schlussprüfung jährlich) 
c) Ursachenanalyse 
d) Verbesserung QSS und Mängelbeseiti-

gung 
e) Berichterstattung an Praxisleistung 

§ 55 Abs. 3 WPO 

§ 55 Abs. 3 WPO 

§ 55 Abs. 1+2 WPO 
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NACHSCHAUPROGRAMM 2025

ÜBERSICHT Nachschausystem –
auf Anforderung (seminare@audfit.de)

Arbeitshilfen zur Nachschau 2025

1. Übersicht:
Nachschausystem 2025 gemäß § 55b Abs. 3 WPO

2. Praxisbeispiel:
Nachschaurichtlinie 2025 nach § 55b Abs. 3 WPO

3. Nachschaubogen 6/2024:
Zusammenfassende Darstellung Feststellungen 2023 (jährlich/zyklisch)

Nachschaubogen 1/2025:
Rückschau – Erledigungskontrolle (jährlich/zyklisch)

4. Nachschaubogen 2/2025:
Praxisorganisation / Auftragsabwicklung – Aufbauprüfung und Fortentwicklung QSS 
(jährlich/zyklisch)

5. Nachschaubogen 3/2025:
Praxisorganisation: Große und kleine Nachschau – Zyklische Nachschau 
(Funktionsprüfung)

6. Nachschaubogen 4/2025:
Erweiterte Auftragsdatei u. a. für Zwecke des § 51c WPO

7. Nachschaubogen 5/2025:
Abschlussprüfung HGB – Nachschau Funktionsprüfung (jährlich/zyklisch) – Langversion

8. Nachschaubogen 6/2025:
Zusammenfassende Darstellung Feststellungen 2024 (jährlich/zyklisch)

Nachschaubogen 1/2026:
Rückschau – Erledigungskontrolle (jährlich/zyklisch)

9. Praxisbeispiel:
Jährlicher Nachschaubericht an die Praxisleitung

Seite 1 von 1
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• einmal jährlich

NACHSCHAURICHTLINIE

• anlassbezogen
• unterjährig

„KLEINE NACHSCHAU“

externe Nachschau
= fremd beauftragte Person

interne Nachschau

• Fall 2: Selbstvergewisserung
➢ Fall: keine andere geeignete Person in der WP-Praxis
➢ nach ISQC1 nicht zulässig

• Fall 1: Nicht mit dem Auftrag 
befasste Person

MINDESTUMFANG

• zyklisch nach n Jahren
• Zyklusdauer max. 6 Jahre

• anlassbezogen
• außerzyklisch

„UMFASSENDE NACHSCHAU “

UMFANG

3. SOLLSYSTEM – Jahresupdate (alle Bereiche)
• Grundsätze & Verfahren

§ 55b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1-7 WPO
• Angemessenheit entsprechend Risikoanaylse

Übersicht: Nachschausystem 2025 gemäß § 55b Abs. 3 WPO – Basis IDW QMS 1 (09.2022) 

Nachschau-
bogen 2/2025

Nachschau-
bogen 2/2025

1. Beseitigung von in der Vergangenheit 
festgestellten Mängeln erledigt?

4. Kontrolle aller Bereiche der
Kanzleiorganisation
• Einhalten der Vorgaben – Wirksamkeit gegeben?

Nachschau-
bogen 1/2025

Nachschau-
bogen 3/2025

6. Auftragsabwicklung – Einzelauftrag
• Kontrolle der Auftragsabwicklung, insb.
➢ Anleitung / Kontrolle der Mitarbeiter – Handakte
➢ Dokumentation / Auftragsabwicklung

1. Beseitigung von in der Vergangenheit 
festgestellten Mängeln erledigt?

Nachschau-
bogen 1/2025

4. Kontrolle aller Bereiche der
Kanzleiorganisation
• Einhalten der Vorgaben – Wirksamkeit gegeben?

5. Aufträge: Dokumentation Stichprobenauswahl
• Ausgangspunkt / Auftragsdatei: umfassende 

Stichprobe / Erläuterung zu § 49 BS WP/vBP
• Nebenbedingung: alle verantwortl. Prüfungspartner 
≥ 1 Auftrag

Nachschau-
bogen 3/2025

Nachschau-
bogen 4/2025

6. Auftragsabwicklung – Einzelaufträge
• komplette Kontrolle des Auftrages

Jährlicher Bericht über die Nachschau (§55b Abs. 3 S. 3 WPO) an die Praxisleitung
1. Eckdaten zur Nachschau
2. Ergebnisse aus der Bewertung des QSS (Darstellung der Mängel)
3. Maßnahmen nach § 55 Abs. 3 S. 2 WPO bei Mängeln

4. Darstellung der Verstöße gegen Berufspflichten oder gegen die Verordnung (EU) Nr. 537/2014, die Folgen und die Maßnahmen zur Behebung

Nachschau-
bericht 2025

Nachschau-
richtlinie 2025

Nachschau-
bögen 2025

5. Aufträge: Dokumentation Stichprobenauswahl
• kleine Stichprobe
• Ausgangspunkt: erweiterte Auftragsdatei

III  AUFBAUPRÜFUNG
ALLE BEREICHE
• fachliche Fortentwicklung

I   RÜCKSCHAU ALLE BEREICHE
• Fehlerbeseitigung erfolgt?

IV  FUNKTIONSPRÜFUNG
KANZLEIORGANISATION
• Einhaltung der Vorgaben

V  FUNKTIONSPRÜFUNG
AUFTRAGSABWICKLUNG
• Einhaltung der Vorgaben

Zusammenfassende Darstellung Mängel

xxx xxx

xxxxxx
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Nachschau-
bogen 6/2025

= PH   5/3
= PH   5/4
= PH   5/5
= PH   5/6
= PH   5/7
= PH   5/8
= PH   5/9
= PH 5/10
= PH 5/11

LEGENDE:

Nachschaurichtlinie     2025
Nachschaubogen    1/2025
Nachschaubogen    2/2025
Nachschaubogen    3/2025
Nachschaubogen    4/2025
Nachschaubogen  5a/2025
Nachschaubogen  5b/2025
Nachschaubogen    6/2025
Nachschaubericht       2025

Nachschau-
bogen 5a/2025

Nachschau-
bogen 5b/2025

2. Beurteilung Angemessenheit der 
kanzleiindividuellen Risikoanalyse
(Ziele, Risiken, Maßnahmen)

2. Beurteilung Angemessenheit der 
kanzleiindividuellen Risikoanalyse
(Ziele, Risiken, Maßnahmen)

xxxx
formfreies 
Dokument

(review marks)
II   Nachschau Risikoanalyse

3. SOLLSYSTEM – Jahresupdate (alle Bereiche)
• Grundsätze & Verfahren

§ 55b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1-7 WPO
• Angemessenheit entsprechend Risikoanalyse

Nachschau-
bogen 4/2025

Nachschau-
bogen 6/2025

Nachschau-
bogen 5a/2025

Nachschau-
bogen 5b/2025

Zusammenfassende Darstellung Mängel

*(lt. Risikoanalyse alle Bereiche) 
Neuerung nach IDW QMS 1 (09.2022) 
– ab 15.12.2023

!

formfreies 
Dokument

(review marks)

Falls Sie die Nachschaubögen als PDF 
benötigen, schreiben Sie bitte an: 
seminare@audfit.de
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Qualitätskontrollprüfer in 2026/2027 gesucht? 
Gerne freuen wir uns über Ihre Anfrage 08

/2
02

5 
 

Fragebogen zur Vorbereitung eines Angebots
für Ihre Qualitätskontrolle

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um die Qualität und Effizienz der geplanten Qualitätskontrolle in Ihrer Praxis 
optimal zu gestalten, bitten wir Sie, uns vorab einige grundlegenden 
Informationen zur Struktur, Organisation und Prüfungsdurchführung in Ihrer 
Wirtschaftsprüfungspraxis zu übermitteln. 

Ihre Angaben helfen uns, die Prüfung zielgerichtet und passgenau auf Ihre 
Gegebenheiten auszurichten. 
Hinweis: Die Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und aus-
schließlich im Rahmen der Qualitätskontrolle verwendet.

1. Allgemeine Angaben zur Praxis

1.1. Name der Praxis/Gesellschaft

1.2 Anschrift

1.3 Weitere Niederlassungen 
(mit Anschrift):

1.4 Rechtsform der Praxis ❑ Einzelpraxis

❑ Partnerschaftsgesellschaft

❑ GmbH

❑ Sonstige

1.5 Berufsbezeichnung(en) der 
Inhaber/Partner:

❑WP

❑ StB

❑ RA

❑ Sonstige

1.6 Mitglied einer Netzwerks-
gesellschaft/Kooperation

❑ Ja; Name: 

❑ Nein

Seite 1 von 4
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Quelle: www.wpk.de 

1. Allgemeine Angaben zur Praxis, Forts.  

 1.7 Merkmalsausprägung der  
Kanzlei 

❑ Großkanzlei (Big4, Next 20) 

❑ Mittelgroße Kanzlei (> 10 WP) 

❑ Kleinere WP-Praxis (< 10 WP) 

❑ Einzelpraxis  

 1.8 Mandatsstruktur ❑ PIE´s  

❑ Non-PIE´s  

2. Personelle Struktur 

 2.1. Anzahl der Berufsträger 
(WP/vBP) 

 

 2.2 Anzahl sonstiger Mitarbeiter mit 
prüfungsnaher Tätigkeit:  

 

 2.3 Anzahl sonstiger Mitarbeiter 
 

 

 2.4 Gibt es angestellte WP? ❑ Ja; Anzahl:  
 

❑ Nein 

3. Prüfungs- und Leistungsspektrum 

 3.1. Welche Prüfungsleistungen  
werden regelmäßig erbracht:  

❑ Gesetzliche Jahresabschlussprü-
fungen 

❑ Freiwillige Abschlussprüfung 

❑ Konzernabschlussprüfung 

❑ Prüfung nach § 53 HGrG 

❑ Prüfungen nach § 16 MaBV 

❑ Prüfungen nach VerpackG, EEG, 
KAGB etc. 

❑ Nachhaltigkeitsberichte 

❑ Sonstige:  
 

 3.2 Anzahl der durchgeführten  
Prüfungsaufträge im letzten  
Geschäftsjahr 

Gesetzliche Abschlussprüfungen:   

Freiwillige Prüfungen:  

Sonstige Prüfungsleistungen:  
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Quelle: www.wpk.de 

3. Prüfungs- und Leistungsspektrum, Forts. 

 3.3 Branchen- oder größenmäßige 
Schwerpunkte bei Mandanten: 
 
 

 

4. Organisation und Qualitätssicherung 

 4.1 Verfügt Ihre Praxis über ein  
internes Qualitätssicherungs-
system? 

❑  Ja: Bitte kurz beschreiben 

 

 

 

 

 

 

❑  Nein 

 4.2 Wird eine Prüfungssoftware  
eingesetzt? 

❑ Ja; Produkt:  
 

❑ Nein 

 4.3 Werden externe Dienstleister  
oder Kooperationspartner in 
Prüfungen eingebunden? 

❑ Ja; In welcher Form: 
  

❑ Nein 

 4.4 Wurde bereits eine Qualitäts-
kontrolle durchgeführt? 

❑ Ja; Jahr:  
           Ergebnis: 
 

❑ Nein 

5. Weitere Angaben/Bemerkungen 

 5.1. Welche Erwartungen oder  
Besonderheiten sollten wir  
im Vorfeld kennen? 
 

 
 

 5.2 Bevorzugter Zeitraum für die 
Durchführung der Qualitäts- 
kontrolle? 
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Quelle: www.wpk.de 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit ! 

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an:  

LÖSLE GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

Lichtentaler Straße 92 
76530 Baden-Baden 

geschaeftsleitung@loesle.de 

 

 

Gerne steht Ihnen unser QK-Kompetenzteam bei Rückfragen zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Alf-Christian Lösle 
WP/StB/CPA 
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Quelle: www.wpk.de 

Kriterien zur Auftragsauswahl für die Auftragsprüfung 03
/2

02
2 
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Quelle: www.wpk.de 
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Arbeitspapier für die QK am 22.02.2023 – Bewusste Auswahl der Aufträge  

 
STECKBRIEF DER WP-PRAXIS 
 
50 Mitarbeiter 
davon: 
• 8 im Prüfungsteam 
• 3 WP/StB (A, B, C) 
• ca. 30 Abschlussprüfungen pro Jahr (ca. 180 im Prüfungszeitraum) 

davon: 
− 27 JAP 
− 3 KoAP 

 
Übersicht über die Zusammensetzung der bewussten Auswahl für die Prüfung der Auftragsabwicklung im Rahmen der Qualitätskontrolle (1 = zutreffend): 
 

Lfd. 
Nr. Mdt.-Nr. Rechtsform 

JAP=Jahresabschlussprüfung 
KoAP=Konzernabschluss 

Auftragsart Branche 
HGB 

Größenklasse Abschlussstichtag 

Kriterien für die „bewusste Auswahl“ 

Bemerkung / 
Begründung für bewusste Aus-
wahl fa
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1. 12345 GmbH JAP Elektrogroßhandel mittel 31.12.2016     1 1 1  3 A 12 % 180 wenige WP Stunden 

2. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung mittel 31.12.2016 1        1 A 22 % 120 Risiko hoch 

3. 39614 AG JAP Energie mittel 31.12.2017 1  1 1    1 4 A 20 % 92 Honorar sehr niedrig (8 TEUR) 

4. 71236 GmbH JAP Baubetrieb mittel 31.12.2017   1    1  2 B 10 % 98 Risiko hoch 

5. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung mittel 31.12.2018 1        1 A 22 % 114 follow-up-Folgejahr 

6. 21967 GmbH JAP Medien groß 31.12.2018  1   1 1 1  4 C 14 % 190  

7. 31927 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2019  1       1 C 14 % 210 Rückfrage WPK (Abschlussdurch-
sicht) 

8. 39147 GmbH JAP Automobilzulieferer mittel 31.12.2019  1      1 2 C 32 % 280 besonders hohes Honorar 
(54 TEUR) 

9. 71962 GmbH KoAP Dienstleistung groß 31.12.2021 1        1 A 18 % 111 niedriger und sinkender Stunden-
satz 

10. 31921 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2021     1 1   2 C 17 % 124 weniger WP-Stunden-Anteil 

11. 62921 GmbH JAP Hotel mittel 31.12.2021  1 1  1 1  1 5 C 20 % 92 Honorar sehr niedrig 

12. 62921 GmbH JAP Hotel mittel 31.12.2022     1 1  1 3 C 18 % 94 follow-up-Folgejahr 

13. 31921 GmbH JAP Einzelhandel groß 31.12.2022     1 1   2 A 16 % 148 Interne WP-Rotation 

 

BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG ALS DISKUSSIONSGRUNDLAGE 
IN DER FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG 
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Ausgewählter Anpassungsbedarf im QK-Bericht aufgrund IDW 
QMS 1, IDW QMS 2, neue GoA
– Auszug aus QK-Berichten

08
/2

02
5

XYZ GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Musterstadt
2025

Qualitätskontrollbericht

über
Art, Umfang und

Prüfungsergebnisse der
externen Qualitätskontrolle
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LÖSLE GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Qualitätskontrolle 2025
XYZ GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Musterstadt
Inhalt
A. Adressaten des Qualitätskontrollberichtes
B. Auftrag und Auftragsgegenstand

I. Auftrag
II. Auftragsgegenstand
III. Auftragsdurchführung

C. Angaben zur Praxis
I. Entwicklung der Praxis

1. Wirtschaftliches Umfeld
2. Strukturelle Entwicklung
3. Zugehörigkeit zu einem Netzwerk

II. Überblick über die Struktur der Prüfungen
III. Übrige Tätigkeitsfelder
IV. Personelle Ressourcen der Praxis
V. Rechtliche Grundlagen der Praxis
VI. Zusammenarbeit mit anderen Praxen

D. Beschreibung der wesentlichen Elemente des eingerichteten 
Qualitätssicherungssystems

I. Vorbemerkung
II. Beschreibung der allgemeinen Regelungen zur Steuerung und Überwachung der 

Qualität in der Praxis
1. Maßnahmen zur Durchsetzung des Qualitätssicherungssystems
2. Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermeidung der Besorgnis der 

Befangenheit
3. Auftragsannahme, Fortführung und vorzeitige Beendigung von 

Prüfungsaufträgen
4. Fortbildung der Berufsträger und Mitarbeiterentwicklung
5. Gesamtplanung aller Prüfungen
6. Umgang mit Beschwerden und Vorwürfen

III. Beschreibung der Regelungen zur Durchführung von Prüfungen
1. Organisation der Durchführung von Prüfungen
2. Einhaltung der Gesetze und fachlichen Regeln bei Prüfungen
3. Prüfungsplanung
4. Anleitung des Prüfungsteams
5. Überwachung der Auftragsabwicklung
6. Abschließende Durchsicht der Arbeitsergebnisse
7. Auftragsbezogene Maßnahmen zur Qualitätssicherung

a) Regelungen zur Festlegung der Risikokategorie
b) Konsultation (§ 39 Abs. 3 Berufssatzung WP/vBP)
c) Berichtskritik (§ 48 Abs. 2 Berufssatzung WP/vBP)
d) Auftragsbegleitende Qualitätssicherung (§ 48 Abs.3 Berufssatzung WP/vBP)

8. Lösung von Meinungsverschiedenheiten
9. Kontroll- und Sicherheitsvorkehrungen für Datenverarbeitungssysteme zur 

Auftragsabwicklung
10. Grundsätze zur Vergütung und Gewinnbeteiligung (§ 61 Berufssatzung 

WP/vBP)

1
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11. Auslagerung wesentlicher Prüfungstätigkeiten
12. Abschluss der Dokumentation der Auftragsabwicklung 

und Archivierung der Arbeitspapiere
IV. Beschreibung der Regelungen zur Nachschau

1. Vorbemerkung
2. Jährliche Bewertung
3. Beurteilung in angemessenen Abständen
4. Nachschau aus gegebenem Anlass

E. Art und Umfang der Qualitätskontrolle
I. Allgemeine Angaben zu Art und Umfang der Qualitätskontrolle
II. Darstellung der von der Praxis dem Prüfer für Qualitätskontrolle zur Verfügung 

gestellten wesentlichen Unterlagen
III. Angaben zu anderen verwendeten Hilfsmitteln
IV. Grunddaten zum Umfang der Qualitätskontrolle

1. Zeitraum und Zeitaufwand der Qualitätskontrolle
2. Honorar des Prüfers für Qualitätskontrolle
3. Prüfungsteam

V. Prüfungsplanung und Prüfungsstrategie der Qualitätskontrolle
1. Prüfungsplanung
2. Prüfungsstrategie
3. Auswahl der Prüfungshandlungen

VI. Prüfung der Praxisorganisation
VII. Grundgesamtheit
VIII. Kriterien für die Auftragsauswahl
IX. Auftragsauswahl
X. Prüfung der einzelnen Aufträge
XI. Prüfung der Nachschau
XII. Anpassung der Prüfungsplanung aufgrund von im Verlauf der Qualitätskontrolle 

gewonnener Erkenntnisse
F. Maßnahmen aufgrund von in der vorangegangenen Qualitätskontrolle 

festgestellten Mängeln
G. Beurteilung der Prüfungsfeststellungen

I. Mängel und wesentliche Mängel
II. Reaktion der Praxis auf festgestellte Mängel
III. Prüfungshemmnisse und Einzelfeststellungen von erheblicher Bedeutung

H. Empfehlungen zur Beseitigung festgestellter Mängel
I. Prüfungsurteil
J. Unterzeichnung des Prüfungsberichts
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…
III. Beschreibung der Regelungen zur Durchführung von Prüfungen

1. Organisation der Durchführung von Prüfungen
Verantwortliche Personen für die Abschlussprüfungen nach § 316 des Handelsgesetzbuchs 
und für betriebswirtschaftliche Prüfungen, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht beauftragt werden, ist der Geschäftsführer. Betriebswirtschaftliche Prüfungen, die 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beauftragt werden, hat die Praxis 
nicht durchgeführt und es ist auch nicht geplant, diese in Zukunft durchzuführen.
Die Praxis verwendet für die Abwicklung ihrer gesetzlichen Abschlussprüfungen das QMW-
Handbuch, ergänzt um die Vorlagen der AUDflT Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft.
Die Gesellschaft hat sich entschieden, nicht nach den GoA-KMU (IDW-PS KMU 1 bis 10) zu prü-
fen, sondern ausschließlich nach den unten dargestellten neuen GoA ISA [DE] 315 (Revised 
2019) insbesondere ISA [DE] 540.

…
2. Einhaltung der Gesetze und fachlichen Regeln bei Prüfungen

…
Für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurden die neuen Grundsätze ord-
nungsgemäßer Abschlussprüfung (ISA [DE] und IDW PS) zugrunde gelegt. Bei der Durchfüh-
rung der Qualitätskontrolle wurde der Schwerpunkt auf dieses letzte Jahr gelegt. Entspre-
chend wird das Vorgehen der zu prüfenden Praxis nach den neuen GoA dargestellt. 
Die fachlichen und organisatorischen Anweisungen und Hilfsmittel für die Dokumentation der 
Durchführung von Abschlussprüfungen finden sich in dem Qualitätsmanagementhandbuch
der XYZ GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wieder. Hierin stehen die festgelegten Check-
listen zur Bearbeitung zur Verfügung. Durch das Angebot von regelmäßigen Fortbildungen im 
Bereich der Qualitätssicherung und Update Wirtschaftsprüfung durch die
AUDflT Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden die Checklisten regelmä-
ßig aktualisiert und an neue rechtliche Anforderungen angepasst. 
Zur Auftragsabwicklung wird in dem zentralen Dokument „Umfassende Verständnisgewin-
nung durch den Abschlussprüfer nach ISA [DE] 315 (Revised 2019)“ ein strukturiertes Prüfungs-
arbeitspapier zur Verfügung gestellt, das den „roten Faden“ der Prüfungsplanung, Risikoein-
schätzung und der Festlegung von Prüfungshandlungen vorgibt.

…
3. Prüfungsplanung

Die Gewinnung eines Verständnisses von der Einheit, ihrem Umfeld und den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen, die Beschreibung der vorläufigen Risikoidentifikation und 
-beurteilung und die Festlegung der Prüfungsstrategie ist in den Schritten 1 bis 8 des zentralen 
Dokuments „Umfassende Verständnisgewinnung durch den Abschlussprüfer nach ISA [DE] 315 
(Revised 2019)“ vorgegeben und orientiert sich an den Vorgaben des ISA [DE] 315 (Revised 
2019).

Schritt 1: Verständnisgewinnung von der Einheit, ihrem Umfeld und den maßgebenden Rech-
nungslegungsgrundsätzen: Ausgehend von der Beurteilung der unternehmensbezogenen (in-
härenten) Risikofaktoren wird eine vorläufige Einschätzung der Geschäftsrisiken vorgenom-
men.

Schritt 2:
Verständnisgewinnung vom internen Kontrollsystem:
Durch diese Verständnisgewinnung ist es möglich, Arten möglicher falscher Darstellungen und 
Umstände bzw. Gegebenheiten zu identifizieren, die sich auf Risiken wesentlicher falscher 
Darstellungen auswirken. Zur Einschätzung des internen Kontrollsystems hat der Prüfer die fünf 
IKS-Komponenten zu verstehen und zu beurteilen: 

1

2

3
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1. Kontrollumfeld
2. Risikobeurteilungsprozess der Einheit
3. Prozess der Einheit zur Überwachung des IKS
4. Informations- und Kommunikationssystem
5. Kontrollaktivitäten.
Für die ersten vier Komponenten ist eine Gesamtwürdigung ausreichend. Die Komponente Nr. 
5 „Kontrollaktivitäten“ ist gesondert für relevante Kontrollen einer Aufbau- und Implementie-
rungsprüfung zu unterziehen. 

Schritt 3: Teambesprechung: Eine Dokumentation von Teambesprechungen ist bei der Durch-
führung des nicht-komplexen Prüfungsauftrages nicht vorgesehen, da der Prüfungsauftrag 
selbständig von der verantwortlichen Wirtschaftsprüferin ausgeführt wird. Im Bedarfsfall erfolgt 
eine direkte Abstimmung mit dem geschäftsführenden Wirtschaftsprüfer auf dem „kleinen 
Dienstweg“. 

Schritt 4: Identifizierung und Beurteilung
der Risiken auf Abschlussebene:
Die Risiken auf Abschlussebene werden in der Regel durch qualitative Umstände in den Un-
ternehmen verursacht (z.B. Außerkraftsetzung des IKS, Zweifel an going concern) und betref-
fen eine ganze Reihe von Abschlussposten oder vergrößern die Risiken auf Aussageebene. 
Für diese Risiken ist zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaß sie Auswirkungen auf die Risiken 
wesentlicher falscher Darstellungen auf Aussageebene haben.

Schritt 5: Identifizierung und Beurteilung der Risiken auf Aussageebene:  Die Risiken auf Aussa-
geebene betreffen in der Regel das Risiko für wesentliche falsche Darstellungen bei Arten von 
Geschäftsvorfällen und Ereignissen, sowie damit verbundene Abschlussangaben. Für jedes 
Risiko sind die inhärenten Risikofaktoren zu beurteilen, hinsichtlich Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts und des möglichen Ausmaßes der falschen Darstellung. Aufgrund dieser Einschätzung 
sind die Risiken in das Spektrum inhärenter Risiken einzuordnen.

Schritt 6: Ermittlung der bedeutsamen Risiken: Die Risiken nahe am oberen Rand des Spekt-
rums inhärenter Risiken sind „bedeutsame Risiken“, für die Aufbau- und Designprüfungen der 
relevanten internen Kontrollsysteme vorgenommen werden müssen. 
Ergänzt wird die Identifizierung und Beurteilung von Risiken mit der Durchsicht des Jahresab-
schlusses und einer Kennzahlenanalyse, um weitere prüfungsrelevante Positionen zu identifi-
zieren. 

Anschließend erfolgt die Ermittlung und Festlegung der Wesentlichkeit für den Abschluss als 
Ganzes unter Berücksichtigung der Toleranzwesentlichkeit und der Nichtaufgriffsgrenze. Zum 
Prüfungsende wird noch einmal eine Überprüfung der Grenzen hinsichtlich der fortbestehen-
den Angemessenheit durchgeführt. 

Schritt 7: IKS-Aufbauprüfung: Für die ermittelten bedeutsamen Risiken erfolgt eine Aufbau-
und Designprüfung der relevanten internen Kontrollsysteme.

Schritt 8: Ableitung aussagebezogener Prüfungshandlungen: Aus den Risikoüberlegungen 
werden für die einzelnen Abschlusspositionen die „betroffenen Aussagen in der Rechnungsle-
gung“ festgelegt und postenbezoge Prüfungsprogramme geplant. Diese sind auf den Deck-
blättern zu den einzelnen Abschlusspositionen detailliert aufgeführt.
Des Weiteren wurde eine Beurteilung von Transaktionen mit nahestehenden Personen in der 
Planungsphase dokumentiert und deren möglicher Einfluss auf die Prüfungsplanung beurteilt.
…
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Auszug aus der Berufssatzung WP/vBP mit 
Erläuterungen 08

/2
02

5 

 

Fachliche Fortbildung 

§ 5 Berufssatzung WP/vBP 

(1) WP/vBP sind verpflichtet, sich fachlich fortzubilden (§ 43 Absatz 2 Satz 4 WPO). 

Die Fortbildung soll die Fachkenntnisse, die Fähigkeit zu ihrer Anwendung sowie das 
Verständnis der Berufspflichten auf einem ausreichend hohen Stand halten. 

WP/vBP erfüllen ihre Fortbildungsverpflichtung durch Teilnahme an Fortbildungs-
maßnahmen als Hörer oder als Dozent sowie durch Selbststudium. 
 

(2) Zu den Fortbildungsmaßnahmen gehören Fachveranstaltungen (Vorträge, Se-
minare, Diskussionsgruppen oder ähnliche Veranstaltungen).  

Unerheblich ist, ob sie durch Dritte oder durch die Praxis selbst organisiert und ob 
sie der Öffentlichkeit oder nur Mitarbeitern der Praxis zugänglich sind. 

Zu den Fortbildungsmaßnahmen gehört auch die Absolvierung von IT-gestützten 
Fachkursen (E-Learning, Web-based Training), wenn die Dauer der Teilnahme 
nachgewiesen werden kann. 

Der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen gleichgestellt sind die schriftstellerische 
Facharbeit, die Tätigkeit in externen oder praxisinternen Fachgremien sowie die Tä-
tigkeit als Dozent an Hochschulen. 

 
(3) Zum Selbststudium gehört insbesondere das Lesen von Fachschrifttum. 
 

(4) Die Fortbildung muss sich auf die in §§ 2, 129 WPO genannten Tätigkeiten be-
ziehen und geeignet sein, die in Absatz 1 Satz 2 genannten Kenntnisse und Fähig-
keiten zu verbessern.  

Sie soll ihren Schwerpunkt in der ausgeübten oder beabsichtigten Berufstätigkeit 
des WP/vBP haben. 

Bei WP/vBP, die Abschlussprüfungen vornehmen, muss die Fortbildung in angemes-
senem Umfang die Prüfungstätigkeit (§§ 2 Absatz 1, 129 Absatz 1 WPO) betreffen. 
(5) Die Fortbildung soll einen Umfang von 40 Stunden jährlich nicht unterschreiten.  

Hiervon müssen 20 Stunden auf die in Absatz 2 genannten Fortbildungsmaßnah-
men entfallen; diese sind unter Bezeichnung von Art und Gegenstand für Nach-
weiszwecke zu dokumentieren. 

Die Mindeststundenzahl nach Satz 2 kann auch durch Bildungsmaßnahmen nach 
§ 57a Absatz 3 Satz 2 Nummer 2, Absatz 3a Satz 2 Nummer 4 WPO erbracht wer-
den. 

Quelle: www.wpk.de 
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Erläuterungen der WPK zu § 5 Berufssatzung WP/vBP 

Die Vorschrift ist gestützt auf die Satzungsermächtigung in § 57 Abs. 4 Nr. 1 Buch-
stabe 1 WPO. Sie konkretisiert die in§ 43 Abs. 2 Satz 4 WPO normierte Berufspflicht 
des WP/vBP, sich fachlich fortzubilden.  

Nach Absatz 1 Satz 1 umfasst die Fortbildung im Mindestumfang von 40 Stunden 
jährlich nicht nur die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen, sondern auch das 
Selbststudium.  

In Absatz 2 der Vorschrift wird der Begriff der Fortbildungsmaßnahme unter Nen-
nung von Beispielen konkretisiert. Dessen Satz 4 stellt klar, dass die Fortbildungs-
pflicht u. a. auch durch eine Dozententätigkeit an Hochschulen erfüllt werden 
kann. Die Qualifikation einer deutschen Bildungseinrichtung als Hochschule ergibt 
sich aus den jeweiligen Landesgesetzen.  

Den Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung ausschöpfend beträgt der nach Ab-
satz 5 Satz 2 Halbsatz 1 zwingend vorgeschriebene Mindestumfang der Fortbildung 
jährlich 20 Stunden, wobei diese vollumfänglich auf die in Abs. 2 genannten Fortbil-
dungsmaßnahmen (= Fortbildungsveranstaltungen i. S. d. § 57 Abs. 4 Nr. 1 Buch-
stabe I WPO) entfallen müssen.  

Nach Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 2 ist es erforderlich, die Fortbildung im Umfang von 
Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 1 unter Bezeichnung von Art und Gegenstand der Fortbil-
dungsmaßnahme regelmäßig in der Praxis zu dokumentieren. Die Dokumentation 
dient der Prüfung, ob die Berufspflicht zur Fortbildung erfüllt worden ist.  

Absatz 5 Satz 3 stellt klar, dass die Aus- und Fortbildung als Prüfer für Qualitätskon-
trolle (§ 57a Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, Abs. 3a Satz 2 Nr. 4 WPO, §§ 2, 6 SaQK) auf die nach 
Absatz 5 Satz 2 erforderliche Mindeststundenzahl anzurechnen ist. 

Qualifikation, Information und Verpflichtung der Mitarbeiter 

§ 6 Berufssatzung WP/vBP 

(1) WP/vBP haben bei der Einstellung von Mitarbeitern deren fachliche und persön-
liche Eignung zu prüfen. 
(2) Die Mitarbeiter sind nach Maßgabe ihrer Verantwortlichkeit über die Berufs-
pflichten sowie über das in der Praxis eingerichtete Qualitätssicherungssystem zu 
informieren. 
(3) Sie sind vor Dienstantritt auf die Einhaltung der Vorschriften zur Verschwiegen-
heit, zum Datenschutz und zu den Insider-Regeln sowie der Regelung des Qualitäts-
sicherungssystems zu verpflichten; dies ist zu dokumentieren. 

 
  

Quelle: www.wpk.de 
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Erläuterungen der WPK zu § 6 Berufssatzung WP/vBP 

Die Regelung ist gestützt auf die Satzungsermächtigung in § 57 Abs. 4 Nr. 1 a WPO 
und enthält der Gewissenhaftigkeit nach § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO zuzuordnende Ein-
zelregelungen.  

Die Pflicht des WP/vBP zur Gewissenhaftigkeit umfasst auch die in § 6 enthaltenen 
Regelungen in Bezug auf die Qualifikation und Information der Mitarbeiter, um die 
Qualität der Berufsarbeit sicherzustellen. Im Hinblick auf die erforderliche hohe 
Qualifikation der Mitarbeiter ist bereits bei der Einstellung die fachliche und persön-
liche Eignung der Bewerber zu prüfen.  

Die Mitarbeiter sind nicht nur über die Berufspflichten zu informieren, sondern expli-
zit auch über das in der WP/vBP-Praxis eingerichtete Qualitätssicherungssystem.  

Die Vorschrift in Absatz 3, die Mitarbeiter schriftlich vor Dienstantritt auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften zur Verschwiegenheit zu verpflichten, erfasst 
auch die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz, zu den Insiderregelungen des 
Wertpapierhandelsgesetzes (vgl. Erläuterungen zu § 11) und zu den Regelungen 
des Qualitätssicherungssystems. Die Sicherung der gewissenhaften Berufsausübung 
des WP/vBP erfordert, dass auch die Mitarbeiter des WP/vBP diese Regelungen be-
achten. Die Dokumentation der Verpflichtungserklärung setzt nicht zwingend vo-
raus, dass die Schriftform i. S. d. § 126 BGB eingehalten ist. Ausreichend ist, wenn 
die Abgabe der Verpflichtungserklärung nachvollziehbar dokumentiert wird, etwa 
durch Speicherung elektronisch abgegebener Erklärungen. 

Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter 

§ 7 Berufssatzung WP/vBP 

(1) WP/vBP haben für eine angemessene praktische und theoretische Ausbildung 
des Berufsnachwuchses und die Fortbildung der fachlichen Mitarbeiter zu sorgen. 2 
Die Aus- und Fortbildung muss strukturiert sein und inhaltlich die Tätigkeitsbereiche 
des fachlichen Mitarbeiters betreffen. 

(2) WP/vBP dürfen Mitarbeitern Verantwortung nur insoweit übertragen, als diese 
die dafür erforderliche Qualifikation besitzen.  

(3) WP/vBP sollen ihre fachlichen Mitarbeiter in angemessenen Abständen beurtei-
len. 

  

Quelle: www.wpk.de 
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Erläuterungen der WPK zu § 7 Berufssatzung WP/vBP 

Die Vorschrift ist gestützt auf die Satzungsermächtigung in§ 57 Abs. 4 Nr. 1 a WPO 
und enthält der Gewissenhaftigkeit nach § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO zuzuordnende Ein-
zelregelungen.  

Die Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung umfasst auch die Ausbildung des 
Berufsnachwuchses und die Fortbildung der fachlichen Mitarbeiter. Durch § 7 Abs. 
1 Satz 2 wird verdeutlicht, dass eine gewissenhafte Berufsausübung eine struktu-
rierte Fortbildung erfordert. Die Aus- und Fortbildung der fachlichen Mitarbeiter 
muss ihrem Tätigkeitsbereich entsprechen. Damit stellen WP/vBP sicher, dass die 
fachlichen Mitarbeiter über aktuelle Kenntnisse in ihren Tätigkeitsbereichen verfü-
gen und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung der Qualität der Arbeit. § 7 regelt 
nicht, welchen Mindestumfang die nach der Vorschrift erforderliche Aus- und Fort-
bildung haben muss. Für erfahrene fachliche Mitarbeiter ist es ausreichend, wenn 
die Fortbildung in dem von § 5 vorgesehenen Umfang sichergestellt wird. 

Absatz 2 stellt klar, dass WP/vBP zur gewissenhaften Berufsausübung die Anforde-
rungen an die erforderliche Sachkunde, die sie nach § 4 Abs. 2 in ihrer Person erfül-
len müssen, auch in Bezug auf ihre Mitarbeiter zu erfüllen haben. Die Soll-Vorschrift 
zur Beurteilung in Absatz 3 fordert auf, dass aussagefähige Informationen über die 
Leistungen des fachlichen Mitarbeiters gesammelt und anschließend als Grund-
lage der Bewertung herangezogen werden. Art und Umfang der Beurteilung rich-
ten sich nach den Besonderheiten der einzelnen WP/vBP-Praxis.  

Gegebenenfalls kann für die Beurteilung von fachlichen Mitarbeitern ein systemati-
sches Beurteilungsverfahren zweckmäßig sein, das zum Beispiel die Zuständigkeit, 
die Beurteilungshäufigkeit und die Beurteilungskriterien festlegt. 

 
Quelle: Satzung der Wirtschaftsprüferkammer über die Rechte und Pflichten bei der Ausübung der Berufe des Wirt-
schaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers (Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer – BS 
WP/vBP) vom 21.06.2016 unter Berücksichtigung der Änderungen bis zum 19.12.2024 – mit Erläuterungstexten – (ab-
rufbar auf www.wpk.de/Wissen/Rechtsvorschriften) (Abruf: 11.07.2025) 

Quelle: www.wpk.de 

Seite 4 von 4
UQMS 2025 Rechtsvorschrift 3

St
a

nd
: 0

1.
09

.2
02

5

#R
V0

00
4

3 
A

us
zu

g 
au

s d
er

 B
er

uf
ss

at
zu

ng
 W

P/
vB

P 
m

it 
Er

lä
ut

er
un

ge
n


